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Am 20. Juni 2019 um 8.30 Uhr ist im Palais Widmann in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1, der 
Begleitausschuss des Operationellen Programms ESF 2014-2020 „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ zusammengetroffen.  
 
Nachfolgend werden die gefassten Beschlüsse zusammengefasst. 
 
Tagesordnung 
 

Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen, 
Arno Kompatscher 
 
1. Genehmigung der Tagesordnung 

2. Einleitende Worte der Verwaltungsbehörde, der nationalen Verwaltungsbehörde, der Lead Partner 

Verwaltungen und der Vertreter der EU-Kommission. 

3. Änderung der Geschäftsordnung und Kenntnisnahme der Änderung der Zusammensetzung des 

Begleitausschusses. 

4. Jährlicher Durchführungsbericht 2018: 

a. Vorstellung und Genehmigung des Berichts mit besonderer Berücksichtigung der Vorgaben 

im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 50 und Art 110.2 

(b). 

b. Bericht der Kommission bezüglich der Verfahren zu Überprüfung und Rücksendung der 

Leistungsrahmen. 

5. Bericht über den Fortschritt des Operationellen Programms (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 49.1,2) 

a. Wichtigste eingeleitete und laufende Maßnahmen im Jahr 2019. 

b. Getätigte Ausgaben und Ausgabenschätzungen für 2019 und 2020. 

c. Elektronischer Datenaustausch (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 122.3), einschließlich 

technischer Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit der Einheitsdatenbank „Banca Dati 

Unitaria“. 

d. Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Begünstigten. 

e. Aktueller Stand zum Thema Einführung von Standardkosten. 

6. Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der Chancengleichheit 

und der Nichtdiskriminierung (Art. 110.1 (f) VO (EU) Nr. 1303/2013). 

7. Gestartete oder geplante Maßnahmen zur Anpassung der Fähigkeiten von Erwachsenen. 

8. Vorstellung der wichtigsten geplanten oder laufenden Maßnahmen, die sich an Migranten richten. 

9. Änderung des Operationellen Programms (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art.110.1 (e)). 
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10. Änderung der Kommunikationsstrategie und Bericht zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie 

und zur Sichtbarkeit der Unterstützung und der im Folgejahr durchzuführenden Aktivitäten (VO (EU) 

Nr. 1303/2013 Art. 110.1 (c) und 116.3). 

11. Bericht über die Bewertungstätigkeiten und über die Umsetzung der bei der Bewertung gemachten 

Feststellungen (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 110.1 (b)). 

12. Koordinierung: 

a. Auswirkungen des Plans für aktive Arbeitsmarktpolitik auf das OP und Synergien mit den 

nationalen operationellen Programmen (Ausbau der Arbeitsvermittlungsdienste). 

13. Best practice. 

14. Bericht über die Tätigkeiten der Prüfbehörde. 

15. Bericht über den Fortschritt des Plans zur Stärkung der Verwaltung II. Phase. 

16. Allfälliges  

     

Anwesende: 
 
Mitglieder mit Stimmrecht:  
 
o Der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol: Arno Kompatscher 
o Die Direktorin der Abteilung Europa: Martha Gärber  
o Die Verwaltungsbehörde des ESF: Claudia Weiler 
o Die Vertreterin des Bereichs italienische Berufsbildung: Daniela Scordi 
o Der Vertreter der Abteilung Arbeit: Werner Pramstrahler 
o Der Vertreter der pädagogischen Abteilung: Stefano Zanotelli 
o Der Vertreter des italienischen Bildungsresorts: Vincenzo Gullotta 
o Die Vertreterin des Amtes für europäische Integration – Verwaltungsbehörde EFRE: Kathrin 

Oberrauch 
o Der Vertreter des ladinischen Bildungsresorts: Emanuel Valentin 
o Die Vertreterin des Amts für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft: Raffaella Gelain 
o Der Stellvertreter der Gleichstellungsrätin der Provinz: Christian Romano 
o Die Vertreterin von ANPAL – Territoriale Koordinierung und leitende Behörde des Europäischen 

Sozialfonds: Lorena Guazzaloca 
o Der Vertreter der Agentur für Territoriale Kohäsion: Federico Lasco 
o Der Vertreter der Agentur für Territoriale Kohäsion: Luciano Russo 
o Der Vertreter der Agentur für Territoriale Kohäsion: Ruggero Dessì  
o Die Vertreterin des Wirtschafts- und Finanzministeriums – Zentrales Rechnungsamt des Staates: 

Anna Rosa Defant  
 
 

Mitglieder mit Beratender Funktion: 
o Der Vertreter der Europäischen Kommission – GD Beschäftigung, Soziales und  

Integration: Paolo Montini 
o Der Direktor der Bescheinigungsbehörde für die Strukturfonds EFRE und ESF: Alex Kemenater 
o Die Vertreterin der Bescheinigungsbehörde für die Strukturfonds EFRE und ESF: Antonella 

Franzellin 
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o Die Vertreterin des Verwaltungsamts für Umwelt: Barbara Bertossi 
o Die Vertreterin der SGB/CISL: Tila Mair 
o Der Vertreter des LVH-APA: Arnold Villgrattner 
o Der Vertreter des Unternehmerverbands: Bernhard Prünster 
o Die Vertreterin des Dachverbands für Soziales und Gesundheit: Ida Psaier 
o Der Vertreter der Confcooperative Südtirol: Massimo Cattaruzza Dorigo 
 
 
Technische Hilfe:  
 
o Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 
o Tamara Trento (EY Advisory Spa) 
o Sergio Vasarri (Formez) 
o Carlo Miccadei (Ismeri) 
o Paola Console (KPMG/Cogea) 
o Marco Virginillo (KPMG/Cogea) 
o Concetta Vivenzo (KPMG/Cogea) 

 
 

Mitarbeiter des Europäischen Sozialfonds-Amtes (ohne Stimmrecht) 
 
o Luca Storti 
o Diana Belloni 
o Donatella Di Stasio 
o Giulia Giuliani 
o Federico Panusa 
o Cristina Scaramuzza 
o Michela Sartori 
o Roberto Superina 
o Doris Zorzi 
 
 
Vertreter des Europäischer Sozialfonds-Amtes – Trient (ohne Stimmrecht): 
o Francesco Pancheri 
 
 

Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen, Arno Kompatscher 

 
Die Direktorin der Abteilung Europa, Martha Gärber, begrüßt die Vertreter der anwesenden 
Institutionen und erinnert an das unternommene Engagement, die Nähe zum Territorium 
wiederherzustellen und ein Klima des gegenseitigen Vertrauens wiederherzustellen. Sie schließt ihre 
Einführungsrede mit dem Motto „People First“ ab. 
Der Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen und der Vorsitzende des 
Begleitausschusses, Arno Kompatscher, begrüßt die Vertreter der verschiedenen Organe auf 
europäischer italienischer und regionaler Ebene, die Vertreter der Verwaltungsbehörde, 
Interessengruppen, Kontroll- und Auditbehörden und die Mitarbeiter. Der Landeshauptmann erinnert 
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daran, dass der Landtag im vergangenen Herbst nach den Wahlen zusammengetreten ist und zwei 
Ziele festgelegt hat: 
1. die Idee einer Autonomen Provinz voranzubringen, die ein kleines Europa darstellt, in dem 

verschiedene Kulturen, Sprachen und Traditionen nebeneinander existieren, die die Chancen der 
Vielfalt nutzt und den Slogan der Europäischen Union „United In Diversity“ vollständig widerspiegelt. 

2. Etablierung als nachhaltige Provinz in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sicht. Zu diesem 
Zweck ist der Europäische Sozialfonds ein ausgezeichnetes Instrument und ein wichtiger Hebel, 
um insbesondere die soziale und wirtschaftliche Dimension zu unterstützen. 

 
Der Landeshauptmann betont, dass das Amt des Europäischen Sozialfonds der Autonomen Provinz 
Bozen eine sehr schwierige Zeit hinter sich hat, und es ist notwendig, das Vertrauen zurückzugewinnen. 
Bei der Erreichung des Ziels n+3 und der Verbesserung der Beziehungen zu Interessengruppen und 
Partnern wurden Fortschritte erzielt. Im nächsten Programmplanungszeitraum wird es notwendig sein, 
noch stärker die Besonderheiten der Provinz zu berücksichtigen. 
Im Vergleich zu den nationalen Gegebenheiten hat die Autonome Provinz Bozen eine Vollbeschäftigung 
erreicht, mit einer Beschäftigungsquote von 73%. Diese Beschäftigungsquote liegt für die Altersgruppe 
der 20- bis 64-Jährigen sogar bei 80%, mit einer Arbeitslosenquote von 2,9%. 
 
Schließlich wünscht sich der Landeshauptmann, dass die Kommission sowie die Verwaltungen auf 
lokaler und nationaler Ebene, einen Bürokratieabbau bei den Verfahren erreichen und so mehr 
Vertrauen zwischen Bürgern und Institutionen schaffen. Das bedeutet natürlich nicht, dass keine 
Kontrollen durchgeführt werden sollten. Eine echte Zusammenarbeit ist erforderlich, um die 
bestehenden Doppelkontrollen zu überwinden, die über jene hinausgehen, die auf Gemeinschaftsebene 
vorgesehenen sind. Es sollte eine Analyse der weiteren geplanten Verfahren zur Bewertung ihres 
tatsächlichen Nutzens durchgeführt werden.  
Der Landeshauptmann verabschiedet sich, bedankt sich bei allen beteiligten Institutionen, der 
Kommission, den Ministerien und den Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit bei der Lösung der 
Probleme und hofft, dass bei der nächsten Sitzung bereits weniger in die Vergangenheit sondern mit 
mehr Optimismus in die Zukunft geblickt werden kann. 

1. Genehmigung der Tagesordnung 

 
Claudia Weiler (Verwaltungsbehörde des OP – im Folgenden VB) teilt die folgenden Änderungen 
der Tagesordnung mit: die Punkte 6, 7 und 8 werden in Punkt 5 über die Fortschritte des OP 
eingebunden. Darüber hinaus teilt sie mit, dass Dr. Flaim, Direktorin der Prüfbehörde, nicht anwesend 
ist und daher der Punkt 14 der Tagesordnung über die Prüftätigkeiten nicht vorgelegt wird. Es wird 
darauf hingewiesen, dass momentan das Systemaudit und das Audits über die Vorhaben durchgeführt 
wird. Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Tagesordnung für den Begleitausschuss das 
Programm 2014-2020 "Investitionen für Wachstum und Beschäftigung". 



 

 
 
Seite 6 von 15 

2. Einleitende Worte der Verwaltungsbehörde, der nationalen Verwaltungsbehörde, der Lead 
Partner Verwaltungen und der Vertreter der EU-Kommission. 

 
Claudia Weiler (VB) begrüßt und stellt die Arbeit des Begleitausschusses 2019 vor. 
Die Verwaltungsbehörde betont die Besonderheit des Zeitraums, in dem dieser Ausschuss 
zusammenkommt. Die Programmplanungszeitraum 2014-2020 befindet sich in der vollen Umsetzung. 
Das Jahr 2018 war sehr wichtig und anspruchsvoll; es ermöglichte, viele Ziele zu erreichen und viele 
Herausforderungen zu bewältigen. 2018 wurden fünf neue Aufrufe von insgesamt 17 Aufrufen 
veröffentlicht, wobei erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden (rund 84 Millionen Euro, 60% der 
insgesamt für die Programmplanung bereitgestellten Mittel). Es wurden rund 400 Projekte mit insgesamt 
6.000 Personen genehmigt. Dies ist ein nicht zu unterschätzendes Zwischenziel, denn es zeigt, dass 
der Kontakt zum Fördergebiet und zu den Bürgern wiederhergestellt wurde.  
Die VB schließt mit einem Dank an die anwesenden Behörden und Partnerorganisationen für ihre 
Zusammenarbeit und erinnert daran, dass das Programm nur dank dieses unterstützenden Netzwerks 
umgesetzt werden kann. 
 
Die VB übergibt das Wort an den Vertreter der Europäische Kommission - GD Beschäftigung, 
Soziales und Integration, Paolo Montini. Er begrüßt die Anwesenden und dankt den Behörden und 
Mitarbeitern für die Organisation des Begleitausschusses. Er dankt dem Landeshauptmann 
Kompatscher für seine Rede und teilt die von ihm verwendete Metapher, nach der Südtirol sich als 
kleines Europa darstellt. Die Vorlegung des Jährlichen Durchführungsberichts 2018 ist ein 
entscheidender Moment, um eine Bewertung der erreichten Zwischenziele vorzunehmen, die zeigen 
wie das Programm gestartet ist und ob und wie durchgestartet werden muss, um noch effektiver zu 
sein.  
Montini berichtet, dass am 1. April in Rom die Eröffnungsveranstaltung des neuen Programmzeitraumes 
2021-2027 stattgefunden hat, auf der der Länderbericht 2019 vorgestellt und der offizielle Austausch 
zwischen der italienischen Verwaltung und der Kommission eröffnet wurde. Die wichtige Neuheit der 
neuen Programmierung besteht darin, dass eine noch engere Verbindung zum Europäischen Semester 
hergestellt werden muss, ausgehend von der Definition der operationellen Programme, die in den 
folgenden Monaten beginnen wird. Der Vorschlag der Europäische Kommission sieht fünf strategische 
Hauptziele vor. Im Falle des ESF ist das strategische Ziel das vierte, „ein sozialeres Europa", das die 
Europäische Säule sozialer Rechte umsetzt. Die Kommission hat in Rom Italiens Herausforderungen 
für die Zukunft vorgestellt und in Anhang D des Länderberichts 2019 einen Überblick über die 
Investitionsprioritäten gegeben. Dazu gehören die Jugendarbeitslosigkeit, die Kluft zwischen 
männlicher und weiblicher Beschäftigung, Schulabbruch sowie der Anteil der von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Menschen. Dies sind keine neuen Herausforderungen, sondern werden 
weiterhin eine Schlüsselrolle spielen. 
Die Verhandlungen über die neuen Verordnungen sind noch im Gange, aber für Italien wird ein höherer 
Anteil an Ressourcen erwartet, d. h. 15 Milliarden Euro - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 12,6 
Milliarden Euro, die für den aktuellen Programmplanungszeitraum vorgesehenen sind. 
Der Vertreter der Kommission berichtet, dass auf italienischer Ebene eine Reihe von Gesprächsrunden 
mit der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft gestartet sind, die über den Sommer weiterlaufen und sich 
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zunehmender Beteiligung erfreuen. Ein wichtiger erster Schritt wird sein, innerhalb 30. Juni eine 
Roadmap zu erstellen, der die vorläufigen Termine für die Vorbereitung des Entwurfs des 
Partnerschaftsabkommens und der Programme sowie die Festlegung eines endgültigen Termins für die 
Vorlage der definitiven Programme enthält. Ziel ist es, bis zum 31. Dezember 2020 das 
Partnerschaftsabkommen und die Programme zu genehmigten, so dass der gesamte 
Siebenjahreszeitraum 2021-2027 vollständig ausgenutzt werden kann. 
Schließlich betont die Kommission die Wichtigkeit, die Partnerschaft der Organisationen von Anfang an 
aktiv einzubeziehen, so wie es der Verhaltenskodex der Kommission vorsieht. Montini schließt mit 
einem erneuten Dank für die Organisation des Begleitausschusses. 
 
Lorena Guazzaloca (Nationale Agentur für aktive Arbeitsmarktpolitik - ANPAL, Abteilung VI - 
Territoriale Koordinierung und leitende Behörde des Europäischen Sozialfonds), die die Grüße 
von Marianna D'Angelo überbringt, unterstreicht die Bedeutung der Bemühungen der VB, die kapillare 
Präsenz auf dem Territorium zu verbessern und die Begünstigten über die vielen Möglichkeiten des 
ESF zu informieren. 
ANPAL nimmt an den Gesprächsrunden der Sozial- und Wirtschaftspartner teil, die insbesondere zu 
vier Themen organisiert sind: Qualitätsarbeit, Territorium und natürliche Ressourcen für künftige 
Generationen, Homogenität und Qualität der Dienstleistungen für die Bürger Kultur als Instrument des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 
Mit den Verwaltungsbehörden sind Seminare zur Programmierung 2021-2027 geplant, die nächsten 
beiden finden im Juli und die weiteren im Herbst statt. 
Abschließend betont die Vertreterin von ANPAL, dass der Bericht über das Partnerschaftsabkommen 
der aktuellen Programmierung derzeit ausgearbeitet wird und dem nächsten ESF-Ausschuss am 11. 
Juli vorgelegt wird. 
 
Die Vertreterin des Wirtschafts- und Finanzministeriums – Zentrales Rechnungsamt des Staates, 
Anna Rosa Defant, hebt die Nähe des Territorialpräsidiums hervor, gerade aufgrund der besonderen 
Situation, in der sich Bozen befindet. Diese Nähe wird durch den Sitz vor Ort und die Zusammenarbeit 
mit der Zentralverwaltung gewährleistet. In Anbetracht der Bedeutung einer schnellstmöglichen 
Vereinfachung der Verfahren, nicht etwa durch Umgehung der notwendigen Kontrollen, sondern durch 
die Erleichterung der Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren und Institutionen, ist es wichtig, 
sich auf folgendes zu konzentrieren: Der Zeitpunkt der Kontrolle sollte nicht als Erschwerung in Bezug 
auf die Voroperationen dargestellt werden, sondern als Teil des Projekts selbst und als ein wesentliches 
Element für seinen erfolgreichen Ausgang, auch im Hinblick auf das Ländersystem insgesamt.   
 
Der Vertreter der Agentur für Territoriale Kohäsion, Federico Lasco, betont die zentrale Rolle, die 
die Partnerschaft insbesondere im Hinblick auf die neue Programmierung zurückerlangt hat. Die 
Autonome Provinz Bozen stellt im Vergleich zu anderen Provinzen im Bezug auf die Beschäftigung eine 
Besonderheit dar. Trotzdem ist es von Bedeutung, laufend die sozialen Indikatoren zu interpretieren - 
gerade auch im Bereich der Jugendbeschäftigung - was oft über eine reine Interpretation der 
Arbeitslosenindikatoren hinaus geht. In diesem Sinne kommt auch den Innovativen Prozessen eine 
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zentrale Rolle zu. Die effektive Einbeziehung des gesamten Netzwerkes von Akteuren ist dabei von 
großer Wichtigkeit, gerade im Hinblick auf die Lösung sozialer Ungleichheiten.  
Der Vertreter schließt die Rede und betont noch einmal, die Sinnhaftigkeit eine Vereinfachung der 
Verfahren zu finden. 
 

3. Änderung der Geschäftsordnung und Kenntnisnahme der Änderung der Zusammensetzung 
des Begleitausschusses. 

 
Cristina Scaramuzza (Amt des Europäischen Sozialfonds) stellt den Vorschlag zur Änderung der 
Geschäftsordnung in Artikel 4 „Schriftliches Konsultationsverfahren“ vor. Dieser Artikel sieht derzeit vor, 
dass die im Rahmen des schriftlichen Konsultationsverfahrens zu prüfenden Dokumente den 
Mitgliedern des Ausschusses per E-Mail zugesandt werden. Danach haben die stimmberechtigten 
Mitglieder ihre Stellungnahme innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Versanddatum schriftlich 
abzugeben. Der Änderungsvorschlag sieht vor, dass diese Frist auf 5 Arbeitstage verkürzt werden kann, 
wenn eine besondere Dringlichkeit besteht, die in dem Schreiben begründet werden muss. 
 
Die Vertreterin der SGB/CISL, Tila Mair, ersucht um Klarstellung, wer die Dringlichkeitsfälle definiert, 
für die die Frist verkürzt werden könnte. 
 
Cristina Scaramuzza (Amt des Europäischen Sozialfonds) antwortet, dass dies im Schreiben zur 
Einleitung des Verfahrens begründet wird.  
Scaramuzza erläutert die Änderung der Zusammensetzung des Begleitausschusses, die durch die neue 
Aufgabenverteilung begründet ist, die mit dem BLR Nr. 192 vom 26. März 2019 vorgenommen wurde.  
 
Am Ende des Redebeitrags wird die entsprechende Änderung der Geschäftsordnung von den 
Anwesenden einstimmig angenommen. 

4. Jährlicher Durchführungsbericht 2018: 

a)Vorstellung und Genehmigung des Berichts mit besonderer Berücksichtigung der 
Vorgaben im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 50 
und Art 110.2 (b) 

b)Bericht der Kommission bezüglich der Verfahren zu Überprüfung und Rücksendung der 
Leistungsrahmen 

 
Claudia Weiler (VB) und Luca Storti (Amt des Europäischen Sozialfonds) präsentieren den 
Jährlichen Durchführungsbericht 2018 in zusammengefasster Form nach Achsen und Themen, um eine 
bessere Interpretation der Zahlen garantieren zu können (siehe Anhang 4 „Begleitausschuss BZ_ 
Durchführungsbericht"). 
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Im Rahmen der Vorstellung betont Luca Storti (Amt des Europäischen Sozialfonds) dass trotz der 
Verzögerung beim Start des Operationellen Programms bereits 56% der Mittel bereitgestellt wurden. 
Auf den Achsen 2 und 3 gibt es eine Abweichung zwischen den bereitgestellten Mitteln und den 
erklärten und bescheinigten Ausgaben. Insbesondere auf Achse 2 wurden nur 2,59% der Mittel des OP 
als Ausgaben erklärt. Dies ist auf die Besonderheit der Zielgruppe zurückzuführen, für welche die 
Maßnahmen auf dieser Achse umgesetzt werden. Je nach Besonderheit bzw. Benachteiligung der 
spezifischen Zielgruppe benötigen diese Projekte unweigerlich andere Umsetzungszeiten. Schließlich 
darf nicht vergessen werden, dass es sich um Bildungsprojekte handelt und die Durchführungszeiten 
per definitionem höher sind, da mit Menschen gearbeitet wird. Abschließend bleibt hervorzuheben, dass 
alle Projekte in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit einem Gesamtwert von 7,5 Millionen Euro gestartet 
sind. Die Zahlen müssen damit in diesem Hinblick gelesen werden. 
 
Claudia Weiler (VB) erwähnt im Besonderen zwei Aufrufe auf der Achse 1 und Achse 2, die individuelle 
Beiträge für die Einstellung junger Hochschulabsolventen bzw. benachteiligter Personen ermöglichen. 
Die Aktivierung dieser Aufrufe war experimentell, aber zufriedenstellend: die Unternehmen haben gut 
reagiert, obwohl sie einige kritische Punkte angesprochen haben, insbesondere im Hinblick auf die für 
die Einreichung von Anträgen erforderlichen Formalismen. Es wurden jedoch eine Reihe von Ideen für 
eine mögliche zukünftige Neuauflage gesammelt.  
 
Die Vertreterin der SGB/CISL, Tila Mair bittet um Klarstellungen zum Aufruf „Individuelle Beiträge für 
Unternehmen, um die Einstellung von benachteiligten Personen zu fördern“, insbesondere um die 
Qualität der Beschäftigung zu verstehen, d. h. welche Arten von Verträgen umgesetzt werden. Darüber 
hinaus möchte sie erfahren, welche Art von Strategie umgesetzt wird, um die Beschäftigung von 
hochspezialisierten Berufsbildern zu erhöhen. Schließlich ersucht sie um Daten zu den von den 
Arbeitsvermittlungsstellen erzielten Ergebnisse. 
 
Luca Storti (Amt des Europäischen Sozialfonds) erinnert daran, dass die Analyse und 
Berichterstattung der Daten über die von den Arbeitsvermittlungsstellen erzielten Ergebnisse am Ende 
der Maßnahme zur Stärkung der Zentren, d.h. Ende 2019 durchgeführt werden wird. In Bezug auf die 
hochspezialisierten Berufsbilder teilt er die Meinung der Vertreterin der SGB/CISL, dass in diese 
Richtung gearbeitet werden muss, was eigentlich auch die Hauptaufgabe des Europäischen 
Sozialfonds darstellt. Insbesondere sollte das bereits auf Landesebene bestehende System der 
Zertifizierung von Fähigkeiten gestärkt werden.  
 
Luca Storti erinnert an ein weiteres neues Modell, das im Rahmen der Achse 3 getestet worden ist, 
nämlich ein Aufruf für Projekte der betrieblichen Weiterbildung von Arbeitnehmern, die mit 
verschiedenen „Zeitfenstern“ angeboten wurde: Für diesen Aufruf war eine sehr lange 
Projekteinreichungsphase mit zweimonatigen Einreichungsfenstern vorgesehen, wodurch die 
Genehmigungszeiten reduziert werden konnten. Die Entscheidung für dieses Modell sei aufgrund der 
Notwendigkeit der Unternehmen gefallen, die Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Mitarbeiter besser 
planen zu können. Die Rückmeldungen der Unternehmen waren durchaus positiv und die Anzahl der 
Projekteinreichungen hat zu einer entsprechenden Auslastung des Büros geführt. 
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Im Hinblick auf die Bewertung der Umsetzung der im Leistungsrahmen vorgesehenen Etappenziele 
unterstreicht Claudia Weiler die Erreichung des Ziels n+3 mit der Zertifizierung von 22 Millionen Euro; 
trotzdem konnten die Ziele des Leistungsrahmens nicht erreicht werden. 
 
Die Vertreterin der SGB/CISL, Tila Mair, interveniert, um zu betonen, dass die Erreichung der Ziele in 
der Vergangenheit zwar gegeben war, dies aber trotzdem am Ende zu keinem optimalen Ergebnis 
geführt habe. Ihrer Meinung nach sei diese bescheidenere Art von Zielerreichung vielleicht vorteilhafter 
als die vorherige, sofern sie zu keinen in der Zukunft liegenden plötzlichen Kürzungen führt. 
 
Es ergreift der Vertreter der Europäischen Kommission - GD Beschäftigung, Soziales und 
Integration, Paolo Montini, das Wort und bestätigt, dass die Bewertung der Umsetzung des 
Leistungsrahmens des Programms negativ ist, da der Grad der Erreichung der Zwischenziele unter den 
Schwellenwerten liegt, die in den Verordnungen für alle vier Prioritätsachsen festgelegt sind (sie liegen 
deutlich unter der Schwelle von 65%). Die Kommission wird diesem Aspekt bei der Analyse besondere 
Aufmerksamkeit schenken. Die Verordnung 215/2014 sieht nämlich vor, dass die Nichterreichung eines 
Zielwertes zu mindestens 65% zu einem schwerwiegenden Defizit führt und damit zu einer Aussetzung 
der Zahlungen führen kann. Diese Möglichkeit wird von der Kommission von Fall zu Fall geprüft, auch 
unter Berücksichtigung der Korrekturmaßnahmen, die die Provinz angesichts dieser Verzögerungen 
ergriffen hat. 
Die Kommission ist jedoch über die verschiedenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, welche ergriffen 
wurden, um auf dem Gebiet erneut verstärkt Fuß zu fassen und das Vertrauen der Begünstigten 
wiederzuerlangen, das durch die Kürzungen und den Verlust der Leistungsreserve in der vergangenen 
Programmplanung verloren gegangen war. Seit der zweiten Jahreshälfte 2018 sind zahlreiche 
Maßnahmen durchgeführt worden, die Anlass zu mehr Optimismus für die zukünftige Entwicklung des 
Programms geben. Demnach ist es sinnvoller, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, als auf die 
Vergangenheit zu schauen. Man muss sich auf das Ziel n+3-konzentrieren, das bis zum 31. Dezember 
2019 erreicht werden soll. 
Er beschreibt die Verfahren für die Überprüfung und erinnert daran, dass der Durchführungsbericht bis 
zum 30. Juni bei der Kommission eingereicht werden muss, die ihrerseits zwei Monaten habe, diesen 
zu akzeptieren. Es bestehe die Möglichkeit, auf Grundlage von Artikel 50 Absatz 8 Stellung zu nehmen 
sowohl zur Qualität der Durchführung als auch zur Art der Durchführung des Programms. Die Analyse 
des Berichts wird sich auf zwei Aspekte konzentrieren: eine Zulässigkeitsanalyse und eine 
Qualitätsanalyse. Parallel dazu wird auch ein Verfahren der Annahme eines gemeinsamen 
Entschlusses über mehrere Operationelle Programme durchgeführt indem Prioritätsachsen ermittelt 
werden, die die Zwischenziele bis 2018 erreichen bzw. nicht erreichen. Nach diesem Beschluss können 
die verschiedenen VB Vorschläge für eine Neuprogrammierung vorlegen, um die Reserve zu 
verschieben oder aufzuheben, wie im Falle der Autonomen Provinz. 
 
Am Ende der Rede wird der Jährliche Durchführungsbericht 2018 von den Anwesenden 
einstimmig angenommen. 
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5. Bericht über den Fortschritt des Operationellen Programms (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 
49.1,2) 

 
Cristina Scaramuzza (Amt des Europäischen Sozialfonds) stellt den Stand der Umsetzung des OP 
dar und fasst in der Folge auch die thematischen Schwerpunkte zusammen, die in den 
vorangegangenen Punkten des Tagesordnung 6, 7und 8 behandelt wurden (siehe Anhang 5 
„Begleitausschuss BZ_ Bericht über den Fortschritt des OP"). 
 
Während des Beitrags bittet die Vertreterin der SGB/CISL, Tila Mair, um eine Erläuterung der 
Beteiligungsrate von Migranten. Insbesondere möchte sie verstehen, warum eine so hohe 
Beteiligungsrate in den Aufrufen von Achse 2 - Soziale Inklusion im Vergleich zu dem Aufruf von Achse 
1 - Beschäftigung vorliegt. 
 
Luca Storti (Amt des Europäischen Sozialfonds) erklärt, dass eigentlich eine Verdoppelung des 
Angebots vorliegt. Auch im Rahmen der Aufrufe von Achse 2 werden nämlich Aktivitäten zur 
Arbeitsintegration durchgeführt. Darüber hinaus waren Migranten in der Achse 2 eigentlich nicht als 
Haupttarget der Kategorie der benachteiligten Personengruppen angesehen. Achse 1 umfasst 
hauptsächlich Maßnahmen zur Eingliederung und Aufnahme der Arbeit, während Achse 2 eine Reihe 
von Maßnahmen im Bereich der staatsbürgerlichen und kulturellen Bildung vorsieht. Nicht nur 
deswegen eignet sich die Achse 2 besser für Integrations- und Beschäftigungsmaßnahmen von 
Migranten, sondern auch weil die Dauer der Maßnahmen auf Achse 1 verglichen mit den Bedürfnissen 
der Zielgruppe zu lang ist. In Zukunft werde der Schwerpunkt auf Achse 2 liegen, um Doppelangebote 
zu vermeiden. 
 
Der Vertreter der Europäischen Kommission - GD Beschäftigung, Soziales und Integration, 
Paolo Montini, betont, dass die finanzielle Situation der Zweckbindungen und Zahlungen des ESF 
Bozen im Einklang mit dem übrigen Italien steht. Dies sei jedoch vor allem auf Projekte zurückzuführen, 
die Ende 2018 noch dem Programm zugeführt wurden; es besteht die Hoffnung, dass das Programm 
im Jahr 2019 durch die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen desselben Programms einen 
Aufschwung erfahren dürfte. Im Hinblick auf der Geschlechtergleichstellung hat der Länderbericht 2019 
eine kritische Situation für die Beschäftigung der Geschlechter hervorgehoben, mit einer Kluft, die nach 
wie vor die zweithöchste in Europa ist. Es gibt eine spezifische Empfehlung für Italien zur Frage der 
Gleichstellung. Erfreulicherweise unterscheidet sich die Situation in der Provinz vom Rest des 
italienischen Territoriums: Etwa 8,6% der Mittel des Programms sind für Frauen bestimmt. Paolo Montini 
schließt mit einem Lob und mit der Aufforderung, diesen Weg fortzusetzen. 
 
 

9. Änderung des Operationellen Programms (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art.110.1 (e)) 

 
Luca Storti (Amt des Europäischen Sozialfonds) stellt mit der vorgeschlagenen Änderung des OP 
2014-20 den Punkt 9 der Tagesordnung vor. Der Verlust der Performancereserve erfordert eine 
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Neuprogrammierung, gleichzeitig ist es aber unerlässlich, den veränderten sozioökonomischen Kontext 
zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck hat der unabhängige Bewerter eine Analyse des 
sozioökonomischen Kontextes mit einer Aktualisierung der Indikatoren und Berücksichtigung der 
Bewertung der Vergangenheit und zukünftigen Aussicht begonnen. Außerdem wurde eine direkte 
Umfrage bei allen beteiligten Interessengruppen durchgeführt, um eine Gesamtbewertung der 
bisherigen Umsetzung des Programms vorzunehmen. Die jüngste Umfrage zeigt eine deutliche 
Veränderung: Die aktuelle Arbeitslosenquote ist minimal und von physiologisch Art. Allerdings gibt es 
einige kritische Punkte, die zu berücksichtigen sind. So liegt die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2018 
bei rund 9,8%, höher als vor der Krise. Die Indikatoren für Armut und Bildung haben sich verbessert, in 
diese Richtung sollte auch weiter vorgegangen werden. So nimmt insbesondere die Rate der 
Schulabbrecher langsam ab, ist jedoch mit rund 13,8% immer noch recht hoch. Die Umfrage bei den 
Sozialpartnern und Projektträgern zeigt, dass weiterhin Maßnahmen zum lebenslangen Lernen 
durchgeführt werden müssen. 
Bezogen auf Trends der Umsetzung des OP gibt es einen hohen Prozentsatz an Teilnehmern, die nicht 
zu den Kursen zugelassen wurden. Vor allem im Rahmen von Maßnahmen für die Jugendlichen 
entsprachen die Anträge auf Teilnahme dem Doppelten der angebotenen Plätze. 
Schließlich wird eine stärkere Verflechtung mit der Partnerschaft und den anderen Landesabteilungen 
angestrebt, besonders im Hinblick auf die Umsetzung neuer, aber gezielter Maßnahmen. Tatsächlich 
werden viele Maßnahmen mit Landesmitteln finanziert, die auf den ESF umgeleitet werden könnten. 
 
Claudia Weiler (VB) betont, dass eine Neuprogrammierung erforderlich ist, um bestimmte Maßnahmen 
neu ausrichten zu können, wie z.B. Maßnahmen zum lebenslangen Lernen, Maßnahmen zugunsten 
von Migranten sowie soziale Innovation. Darüber hinaus ist es notwendig, die Neuprogrammierung im 
Hinblick auf eine Vereinfachung der Verfahren durch eine Aktualisierung der Rahmenrichtlinien zu 
behandeln. Es ist vorgesehen, die Mittel innerhalb des Programms umzubuchen, sowie 
Performancereserve abzuziehen. Auch die Indikatoren und die Ziele werden angepasst, wie z.B. die 
Bewertung der weiblichen Arbeitnehmerinnen und das Hinzufügen anderer Kategorien von 
Benachteiligungen im Rahmen der Achse 2. Auf Achse 3 muss die Beteiligung der SchülerInnen und 
StudentInnen berücksichtigt werden. Diese Aktualisierung wird sich auch positiv auf die zukünftige 
Zielerreichung auswirken. Es wird mit der detaillierten Vorstellung der geplanten Änderungen fortgesetzt 
(siehe Anhang 9 „Begleitausschuss BZ_ Änderung des OP"). 
 
Der Vertreter der Europäische Kommission - GD Beschäftigung, Soziales und Integration, Paolo 
Montini, erhält das Wort und fordert bei der Erarbeitung der Änderungen eine enge Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten auf, um auf der Grundlage der vom ESF gemachten Angaben, zu überprüfen, ob 
wahrgenommene und tatsächliche Bedürfnissen auch übereinstimmen. Er betont, dass die 
leistungsgebundene Reserve nicht auf OP-Ebene bestätigt wird, sondern auf nationaler Ebene neu 
zugewiesen wird. Demnach gibt es die Möglichkeit, die Reserve im Gebiet zu halten. In diesem 
Zusammenhang sieht Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung über gemeinsame Bestimmungen vor, dass 
die Neuzuweisung der Reserve mit den Erfordernissen der thematischen Konzentration und den 
Mindestzuweisungen der beiden Fonds übereinstimmt. Deswegen können in ordnungsgemäß 
begründeten Ausnahmefällen Mittel an den EFRE umgeschichtet werden. In einer Sitzung der EGESIF-



 

 
 
Seite 13 von 15 

Gruppe am 11. April 2019 hat die Kommission jedoch ihre Präferenz geäußert, die Mittel innerhalb des 
ESF auf Staatsebene beizubehalten. Auf der Grundlage des Vorschlags für die Neuprogrammierung 
wird die Möglichkeit einer Neuzuweisung von Mitteln zwischen den beiden OPs geprüft. 

10. Änderung der Kommunikationsstrategie und Bericht zur Umsetzung der 
Kommunikationsstrategie und zur Sichtbarkeit der Unterstützung und der im Folgejahr 
durchzuführenden Aktivitäten (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 110.1 (c) und 116.3) 

 
Cristina Scaramuzza (Amt des Europäischen Sozialfonds) stellt die Änderung der 
Kommunikationsstrategie vor (siehe Anhang 10 „Änderungen der Kommunikationsstrategie und Bericht 
zur Umsetzung"). 
 
Am Ende des Beitrags wurde die Änderung der Kommunikationsstrategie von den Anwesenden 
einstimmig angenommen. 
 

11. Bericht über die Bewertungstätigkeiten und über die Umsetzung der bei der Bewertung 
gemachten Feststellungen (VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 110.1 (b)) 

 
Der Vertreter des unabhängigen Gutachters, Carlo Miccadei, stellt die durchgeführten 
Bewertungstätigkeiten vor und berichtet über die Umsetzung der während der Bewertung gemachten 
Feststellungen (siehe Anhang 11 "Bericht über die Bewertungstätigkeiten_Ismeri";). 
 
Der Vertreter der Europäische Kommission - GD Beschäftigung, Soziales und Integration, 
Paolo Montini, fordert - im Sinne der guten Zusammenarbeit - dazu auf, jegliche Änderung des 
Bewertungsplanes der Kommission mitzuteilen. Darüber hinaus sollten die Bewertungsberichte 
zusammen mit einer Zusammenfassung in englischer Sprache auf der Website veröffentlicht werden, 
um den Austausch von Best-Pratice-Beispielen zu erleichtern.  
 
Der Vertreter der Abteilung Arbeit, Werner Pramstrahler, unterstreicht, dass es eine Datenbank 
der Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt mit Informationen über den Arbeitsmarkt seit 1998 auf 
mikroterritorialer Ebene gibt. Er erinnert daher daran, wie wichtig es ist, die Partnerschaft auch zu 
nutzen, um die Bewertungstätigkeiten bestmöglich durchzuführen und das Potenzial mehrerer 
Informationsquellen zu nutzen. 

12. Koordinierung 

a) Auswirkungen des Plans für aktive Arbeitsmarktpolitik auf das OP und Synergien mit den 
nationalen operationellen Programmen (Ausbau der Arbeitsvermittlungsdienste) 

 
Claudia Weiler (VB) stellt die Auswirkungen des nationalen Plans für die aktive Arbeitsmarktpolitik auf 
das OP vor (siehe Anhang 12 „Koordinierung“) vor. Claudia Weiler erinnert daran, dass das OP im Jahr 
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2018 neben der Förderung von Bildungsmaßnahmen zur Arbeitseingliederung auch durch die Stärkung 
der Arbeitsvermittlungsstellen zur Umsetzung des Plans zur Stärkung aktiver Politiken beigetragen hat.  
In Synergie mit den nationalen Operationellen Programmen werden Gespräche mit dem 
Bildungsministerium geführt, um Maßnahmen im Rahmen des nationalen OP Schule durchzuführen. 
Der Beitrag der nationalen PO Inklusion zur Finanzierung von Sozialdienstleistungen bleibt bestätigt 
(siehe Anhang 12 „Koordinierung"). 

13. Best practice 

 
Der Vertreter des italienischen Bildungsresorts, Vincenzo Gullotta, stellt den Punkt 13 der 
Tagesordnung vor und präsentiert das Best Practice-Beispiel im Rahmen des Aufrufs "Maßnahmen zur 
Verringerung des Schulabbruchs und zur Verbesserung der Schlüsselkompetenzen" (siehe Anhang 13 
„Best practice"). 
 
Der Vertreter der Agentur für Territoriale Kohäsion, Federico Lasco, ergreift das Wort und möchte 
wissen, wie Lehrer und Schulpersonal im allgemeinen einbezogen wurden. 
 
Der Vertreter des italienischen Bildungsresorts, Vincenzo Gullotta, erläutert, dass es vor allem zu 
Beginn eine starke Zusammenarbeit und regen Austausch gebe. Im Anschluss daran ist dann eine mit 
Pädagogen, Lehrern und Psychologen abgesprochene Ausbildung umgesetzt worden. 

15. Bericht über den Fortschritt des Plans zur Stärkung der Verwaltung II. Phase 

 
Die Direktorin der Abteilung Europa, Martha Gärber, stellt den Fortschritt der ARP II-Phase vor 
(siehe Anhang 15. "Fortschritt der ARP II-Phase“). Sie erinnert daran, dass die Autonome Provinz Bozen 
auf Empfehlung der Europäischen Kommission im Jahr 2015 den ersten Plan zur Stärkung der 
Verwaltung verabschiedet hat. Auf der Grundlage dieser positiven Erfahrung wurde für den Zeitraum 
2018-2019 eine zweite Phase des Plans eingeleitet. Das Ziel ist die Durchführung und Verwaltung der 
OPs EFRE und ESF im Programmplanungszeitraum 2014-2020 zu verbessern. Einerseits soll die 
Qualität der Verfahren auf einem hohen Niveau gehalten werden, andererseits ist es notwendig, die 
Verwaltungsleistung zu verbessern. Dies hat zu Maßnahmen zur Vereinfachung von Gesetzen und 
Verfahren geführt. Zu diesem Zweck wurde ein elektronisches Archiv mit allen Regeln und Vorschriften 
eingerichtet, das den Verwaltungsbehörden zugänglich ist. Zweitens wurde ein System zur Sammlung 
von Wissen innerhalb der Verwaltung, bekannt als „Europa WIKI", entwickelt; darüber hinaus hat das 
Amt des Europäischen Sozialfonds einen technischen Hilfsdienst aktiviert. Schließlich wurde das 
Verfahren zur Teilnahme an der Consip-Ausschreibung abgeschlossen, um eine besondere 
Unterstützung für die Annahme der vereinfachten Kostenoptionen zu erhalten. Es folgten 
Mitarbeiterschulungen mit 8 Tagen Schulung in Zusammenarbeit mit Formez PA. Im Bereich der 
Maßnahmen mit Querschnittsfunktionen und den Europäischen Finanzinstrumenten ist darauf 
hinzuweisen, dass der Abschnitt Europa des dreijährigen Leistungsplans für 2019-2021 aktualisiert 
wurde und das Amt des Europäischen Sozialfonds sein Ausbildungsprogramm für 2018 abgeschlossen 
hat. Darüber hinaus wurde Webseite des OP-ESF aktualisiert, auch um die Bereiche News und FAQ 
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zu verbessern. Schließlich wurden Maßnahmen ergriffen, um die Fluktuation von Fachpersonal zu 
verringern, indem die Mobilität innerhalb der Abteilung Europa und die Zuweisung finanzieller 
Ressourcen für die wirtschaftliche Anerkennung hochverantwortlicher und komplexer Tätigkeiten 
vorgeschlagen wurde. 
 
Claudia Weiler (VB) verabschiedet die Anwesenden und dankt allen für ihre Teilnahme und die 
wertvollen Beiträge. 



Begleitausschuss 20. Juni 2019 Anhang 4

Jährlicher Durchführungsbericht 2018
OP 2014-2020



Durchführungsbericht zum 31.12.2018

AGENDA

• VORSTELLUNG DER NEUERUNGEN BEI DER DURCHFÜHRUNG
DES PROGRAMMS 

NEUHEIT BEI DER DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 

• VORSTELLUNG DES BERICHTS DER IM 
LEISTUNGSRAHMEN FESTGELEGTEN ETAPPENZIELE

PERFORMANCE FRAMEWORK

• FINANZDATEN
• FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 
• FORTSCHRITTE NACH PRIORITÄTSACHSEN UND INDIKATOREN 

FORTSCHRITTE BEI DER UMSETZUNG DER MAßNAHMEN



FORTSCHRITTE BEI DER 
UMSETZUNG DER MAßNAHMEN

FINANZDATEN

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 

FORTSCHRITTE NACH PRIORITÄTSACHSEN UND INDIKATOREN 



Mittelausstattung 
des OP

Förderfähige 
Gesamtkosten 

Förderfähige 
Gesamtkosten

/Mittelausstattung 
des OP

Förderfähige 
Staatsausgaben 

Förderfähige 
gemeldeten 

Ausgaben von 
Begünstigten 

bei der VB

Gemeldete 
Ausgaben / 

Mittelausstattung 
OP

Ausgewählten 
Vorhaben

ACHSE 1 38.300.000,00 27.047.068,73 70,62% 27.047.068,73 12.069.048,32 31,51% 114

ACHSE 2 27.324.240,00 11.456.090,72 41,93% 11.456.090,72 707.991,42 2,59% 86

ACHSE 3 61.433.476,00 35.134.558,65 57,19% 35.134.558,65 10.991.421,39 17,89% 278

ACHSE 4 4.098.636,00 450.000,00 10,98% 450.000,00 50.000,00 1,22% 1

ACHSE 5 5.464.846,00 2.723.912,13 49,84% 2.723.912,13 1.030.930,19 18,86% 18

TOTALE 136.621.198,0 76.811.630,23 56,22% 76.811.630,23 24.849.391,32 18,19% 497

FINANZDATEN



FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DES PROGRAMMS 

4.944 neue 

Empfänger
2.521

161 finanzierte 

Projekte

5 Aufrufe und 

57,0 M € bereitgestellt

für insgesamt 6.143
Empfänger

für insgesamt 263
finanzierten Projekte

3.622

92 abgeschlossen 

zum 31.12.2018

Achse III
53%

Achse I
40% 7%

Fortschritte
Im Jahr 2018
Fortschritte

Im Jahr 2018

Achse II



FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE I

Jugendliche
Weibliche 

Bevölkerung
Migranten

Langzeit-
arbeitslose

Ältere 
Arbeitnehmer

Aktive Politik 

Bildungsmaßnahmen 
für Jugendliche zur 

Förderung des 
Zugangs zum 
Arbeitsmarkt

Bildungsmaßnah
men für Frauen 
zur Förderung 
des Zugangs 

zum 
Arbeitsmarkt

Bildungsmaßnahm
en für Migranten 
zur Förderung des 

Zugangs zum 
Arbeitsmarkt

Bildungsmaßnahmen 
für ältere Arbeit-

nehmer zur Förderung 
des Zugangs zum 

Arbeitsmarkt

Bildungsmaßnahmen 
für Langzeitarbeitslose 

zur Förderung des 
Zugangs zum 
Arbeitsmarkt

Individuelle Beiträge 
für Unternehmen für 
die Einstellung von 

jungen 
Hochschulabsolventen
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0
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0
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8 An Langzeitarbeitslose, die weibliche Bevölkerung 
und ältere Arbeitnehmer gerichtete Weiterbildungs-

Maßnahmen für den Zugang zum Arbeitsmarkt

Stärkung der
Maßnahmen aktiver 

Arbeitsmarktpolitik der 
Arbeitsvermittlungs-

zentren



Finanzdaten

Achse-Mittelausstattung Zweckbindungen Zahlungen Bescheinigungen

€ 38.300.000,00 

€ 19.154.732,73 € 12.069.048,32 € 11.355.329,05 

50% 32% 30%

FortschritteFortschritte

Projekte

Förderfähige Projekte 

61 Projekte
30 begonnen

bis zum 31.12.2018

23 abgeschlossen

bis zum 31.12.2018

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE I



LEISTUNGSINDIKATOREN DER ACHSE I

BESCHÄFTIGUNG

Arbeitslos Inaktiv

344

20%

80%

STUDIENTITEL

ISCED 1 - 2 ISCED 3 - 4 ISCED 5 - 8

8%

55%

36%

296

BENACHTEILIGTE KATEGORIE

TEILNEHMER 
NACH GESCHLECHT

186 158

ALTERSGRUPPEN

< 25
Jahre

< 30
Jahre

30 - 44
Jahre

> 45
Jahre

> 54
Jahre

GESAMTTEILNEHMER

344

114

195

51
98

29

Migranten Behinderte Anderen
Kategorien

7262

2



ERGEBNISINDIKATOREN DER ACHSE I

Migranten, ausländischer 
Herkunft, Angehörige 

ethnischer Minderheiten, 
die innerhalb von sechs 

Monaten nach ihrer 
Teilnahme einen 

Arbeitsplatz haben, 
einschließlich
Selbständige 

87,0%

Target 2023: 95%

41,2%

Target 2023: 46,1%

37,55%

Target 2023: 35,9%

100%

Target 2023: 67%

Zufriedenheit 
der Nutzer

Anteil der AVZ, die alle 
von den 

Landesstandards  
Vorgesehenen 

fachlichen Leistungen 
erbringen 

Personen Unter-30, 
die sechs Monate 

nach ihrer Teilnahme 
einen Arbeitsplatz 

haben, einschließlich 
Selbständige 

Personen, die sechs 
Monate nach ihrer 
Teilnahme einen 

Arbeitsplatz 
haben, einschließlich 

Selbständige 

46,15%

Target 2023: 44,6%



Stärkung der Kompetenzen und Begleitung am Arbeitsplatz von benachteiligten Personen 

Individuelle Beiträge für Unternehmen um die Einstellung 
von benachteiligten Personen zu fördern
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Benachteiligten Personen

Menschen mit
Behinderungen

Häftlinge und 
Ehemalige
Häftlinge

Opfer 
von Gewalt

Migranten und 
ethnische 

Minderheiten

Menschen mit 
Sucht-

erkrankungen
Obdachlose

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE II



Finanzdaten

Achse-Mittelausstattung Verpflichtungen Zahlungen

€ 27.324.240,00 

€ 5.925.902,32 € 707.991,42

22% 3%

FortschritteFortschritte

Projekte

Förderfähige Projekte

110 Projekte
45 begonnen

bis zum 31.12.2018

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE II



LEISTUNGSINDIKATOREN DER ACHSE II

BESCHÄFTIGUNG

Arbeitslos Inaktiv

417

16%

84%

STUDIENTITEL

ISCED 1 - 2 ISCED 3 - 4 ISCED 5 - 8

6%

63%

31%

155

BENACHTEILIGTE KATEGORIE

TEILNEHMER 
NACH GESCHLECHT

102 315

ALTERSGRUPPEN

187

2

TEILNEHMER

417

Migranten Anderen
Kategorien

410

273

< 25
Jahre

< 30
Jahre

30 - 44
Jahre

> 45
Jahre

> 54
Jahre

292

110

15



Ta
rg

et
2

0
1

6
2

0
1

8

Schüler Lehrer Arbeitnehmer
Selbstständige, 

Freiberufler

2
0

1
7

Berufliche Weiterbildung

Durchführung, Überwachung 
und Bewertung des vierten 
Jahres für den Erwerb des 

Berufsbildungsdiploms

Berufliche Weiterbildung

Berufliche Weiterbildung (mit „Zeitfenstern“)

Verringerung des Schulabbruchs

Verringerung des Schulabbruchs

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE III



Finanzdaten

Achse-Mittelausstattung Verpflichtungen Zahlungen Bescheinigung

€ 61.433.476,00 

€ 20.896.957,08 € 10.991.421,30 € 10.518.984,61 

34% 18% 17%

FortschritteFortschritte

Projekte

Förderfähige Projekte

238 Projekte
171 begonnen

bis zum 31.12.2018

58 abgeschlossen

bis zum 31.12.2018

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE III



BESCHÄFTIGUNG

Inaktiv Arbeiter

5.326

38%

62%

STUDIENTITEL

ISCED 1 - 2 ISCED 3 - 4 ISCED 5 - 8

11%
23%

66%

5.004

BENACHTEILIGTE KATEGORIE

TEILNEHMER 
NACH GESCHLECHT

2.191 3.135

FASCE DI ETÀTEILNEHMER

5.326

Behinderte Anderen
Kategorien

41

326

LEISTUNGSINDIKATOREN DER ACHSE III

< 25
Jahre

< 30
Jahre

30 - 44
Jahre

> 45
Jahre

> 54
Jahre

3.403

261

3.683

851 792



90,66%

Personen, die ihren 
Arbeitsplatz behalten 

Verringerung Prozentsatzes der 
Jugendlichen die vorzeitig die 
Schul- oder Berufsausbildung 

abbrechen 

13,80%

Target 2023: 10% Target 2023: 85%

ERGEBNISINDIKATOREN DER ACHSE III



Provinz
„Empowerment - Unterstützung 
der Autonomen Provinz Bozen 
bei der Umsetzung der Achse 
Verwaltungskapazität 2018

56
42 14

Target Projekt Empfänger

Achse-Mittelausstattung Zweckbindungen Bescheinigung

€ 4.098.636,00

€ 450.000 € 50.000

11% 1%Finanzdaten

Target 2023: 80%78,83%
Zufriedenheit 
der Kursteilnehmer 

FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
DER ACHSE IV



NEUHEIT BEI DER 
DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 

VORSTELLUNG DER NEUHEIT BEI DER DURCHFÜHRUNG
DES PROGRAMMS 



NEUHEIT BEI DER DURCHFÜHRUNG DES OP - 2018  

DIE FUNKTIONALITÄT DER EIGENEN ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Umprogrammierung des OP, genehmigt 

durch die Kommission am 02.05.2018 

Dialog mit anderen an der Pro-
grammierung beteiligten Stellen

Informationsveranstaltungen für
Begünstigte

Netzwerk von Provinzkontaktpersonen 

Dialog mit anderen 
territorialen Interessensvertreter 

Technische Änderung des OP, genehmigt 

durch die Kommission am 23.11.2018 

Aktualisierung des Managementsystems 
und Kontrolle 

FESTIGUNG DER BEZIEHUNGEN ZUM TERRITORIUM 

Abschluss des 2017 eingeleiteten
System-audits und der thematischen
Audits zur Zuverlässigkeit der Indikatoren

und zur Bewertung der Betrugsgefahr und

2018 eingeleitete Maßnahmen zur

Betrugsbekämpfung

Einführung individueller Beiträge als
neue Art der Maßnahme im Rahmen

des Programms



PERFORMANCE FRAMEWORK

VORSTELLUNG DES BERICHTS DER
IM LEISTUNGSRAHMEN FESTGELEGTEN ETAPPENZIELE



ERREICHUNG DES N+3 ZIELS

Die VB des ESF OP 2014-2020 hat Maßnahmen zur Beschleunigung der Ausgaben und zur Stärkung ihrer
Verwaltungskapazitäten durchgeführt, um den Hauptschwierigkeiten des Kontextes und der Organisation zu begegnen,

die die Durchführung des Programms verzögert haben. Die wichtigsten Maßnahmen betrafen:

Dank dieser Bemühungen konnte die Autonome Provinz Bozen im Jahr 2018 das Ziel von n+3
erreichen, das die Zertifizierung von 22 Millionen Euro vorsieht.

Aktivierung von Operationen auf allen Achsen des OP

Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen der Provinz bei der Aktivierung neuer Initiativen und bei der
Zertifizierung gemäß Artikel 65 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von Ausgaben im Zusammenhang mit

nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die mit anderen Mitteln als ESI-Mitteln aktiviert wurden

Unterstützung der Begünstigten durch Trainings- und Informationsmaßnahmen zur Beschleunigung des Projektstarts

und der Berichterstattung.

Beschleunigung der Kontrollaktivitäten durch die Stärkung der Organisationseinheit und den Erwerb eines

technischen Hilfsdienstes.

Stärkung der Fähigkeiten des ESF-Amtes durch Bildungsmaßnahmen.



Die Zusage der Verwaltung, das OP zu beschleunigen und das n+3-Ziel von 2018 zu erreichen, reichte nicht aus,

um die Erreichung der Ziele des Leistungsrahmens zu gewährleisten. 

LEISTUNGSRAHMEN FESTGELEGTEN 
ETAPPENZIELE

Die Verzögerung bei der Einführung des OP hat 
die Erreichung der erwarteten Ergebnisse 

verlangsamt. 

ÜBERWUNDEN DANK DER AKTIONEN DER VB

Erste Überlastung aufgrund kritischer

Probleme beim Abschluss des

Programmplanungszeitraums 2007-2013.

Anfängliches Misstrauen des
Territoriums, auch wegen der

Anfechtungen der Programmplanung

2007-2013, die zu einer begrenzten

Anzahl von Projekten für die ersten

Aufrufe führten.

Teilweise Fehlausrichtung zwischen den 
Erwartungen an den Planungsbeginn und den 

aktuellen und zukünftigen Prioritäten. 

NOTWENDIGKEIT EINER NEUPROGRAMMIERUNG

Vollbeschäftigung, daher Schwierigkeiten
bei der Identifizierung arbeitsloser
Teilnehmer.

Vorhandensein von ergänzenden
Provinzinitiativen.

Feststellung eines größeren Interesses für

Ausbildungsinitiativen für Arbeitnehmer
und für innovative Maßnahmen zur
Integration und Armutsbekämpfung.

Teilweise Inkohärenz der Indikatoren in

Bezug auf die Prioritäten und Merkmale

des Gebiets.
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AGENDA

• ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH
• VERRINGERUNG DES VERWALTUNGSAUFWANDS FÜR DIE BEGÜNSTIGTEN
• EINFÜHRUNG VON STANDARDKOSTEN

VERWALTUNG DES OP

• GLEICHSTELLUNG, CHANCENGLEICHHEIT UND NICHTDISKRIMINIERUNG
• MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN 
• ANPASSUNG DER FÄHIGKEITEN VON ERWACHSENEN

THEMATISCHEN SCHWERPUNKTE

• WICHTIGSTE EINGELEITETE UND LAUFENDE MAßNAHMEN IM JAHR 2019
• GETÄTIGTE AUSGABEN UND AUSGABENSCHÄTZUNGEN FÜR 2019 UND 2020

FORTSCHRITT DES OP
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FORTSCHRITT DES OP
WICHTIGSTE EINGELEITETE MAßNAHMEN IM JAHR 2019

LAUFENDE MAßNAHMEN IM JAHR 2019

GETÄTIGTE AUSGABEN UND AUSGABENSCHÄTZUNGEN FÜR 2019 UND 2020
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WICHTIGSTE EINGELEITETE MAßNAHMEN 2019

Individuelle Beiträge für 
Unternehmen, um die Einstellung
von jungen Hochschulabsolventen

zu fördern

Individuelle Beiträge für Unternehmen, 
um die Einstellung von benachteiligten

Personen zu fördern 

AUFRUF
2,0 M €

Achse I

4,0  M €
Achse II 

17 Projekte 

€ 330.615,08

An Langzeitarbeitslose, die weibliche
Bevölkerung und ältere Arbeitnehmer

gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für 
den Zugang zum Arbeitsmarkt, berufliche
Eingliederung und Wiedereingliederung 

Mittelausstattung

9,0 M €
Achse I

76 Projekte

in Umsetzung

5,3 M€

2,7 M€

1,0 M€

54 Projekte

€  739.076,48 

N. Projekte
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LAUFENDE MAßNAHMEN 2019

Steigerung der Kompetenzen
der Arbeitskräfte durch berufliche

Weiterbildung
AUFRUF 10 M €

Achse III

An die junge Bevölkerung gerichtete
Weiterbildungsmaßnahmen für

Zugang zum Arbeitsmarkt, berufliche
Eingliederung und Wiedereingliederung 

3 M €
Achse I

89 eingereichte

Projekte

Maßnahmen zur
Verringerung des Schulabbruchs und zur
Verbesserung der Schlüsselkompetenzen

N. Projekte

7,2 M €
Achse III

30 eingereichte Projekte

€ 6.795.016,06 

I. Zeitfenster 
17 zugelassene Projekte

€ 961.465,30 

II. Zeitfenster
38 eingereichte Projekte

€ 2.707.213,94 

III. Zeitfenster
37 eingereichte Projekte 

€ 2.486.000,00 

IV. Zeitfenster
Frist der Anträge

29.07.2019

Mittelausstattung
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NÄCHSTE MAßNAHMEN 2019

Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte
durch Projekte und Voucher für die berufliche

Weiterbildung

AUFRUF

Maßnahmen für die Steigerung der Kompetenzen und
die berufliche Begleitung der Schutzbedürftigsten III. Trimester 2019

Zeitplan der

Veröffentlichung 

Weiterbildung für die Erhöhung des Bildungsniveaus
der erwachsenen Bevölkerung 

Maßnahmen zur Verringerung des Schulabbruchs
und zur Verbesserung der Schlüsselkompetenzen 16.05.2019

IV. Trimester 2019

IV. Trimester 2019
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Achse-
Mittelausstattung

Bereitstellung Zweckbindung Zahlungen Bescheinigung

ACHSE 1 €      38.300.000,00 €        34.565.420,26 €      21.935.134,09 €      16.160.883,85 €       11.355.329,05 

ACHSE 2 €      27.324.240,00 €        30.200.000,00 €      21.031.217,57 €      14.799.891,18 €                              -

ACHSE 3 €      61.433.476,00 €        54.969.056,44 €      26.823.857,34 €      13.637.953,51 €       10.518.984,61 

ACHSE 4 €        4.098.636,00 €             450.000,00 €           450.000,00 €           50.000,00 €                              -

ACHSE 5 €        5.464.846,00 €          3.546.675,09 €        3.546.323,09 €        1.315.448,55 €            908.853,20 

INSGESAMT €    136.621.198,00 €      123.731.151,79 €      73.786.532,09 € 45.964.177,09 €       22.783.166,86 

GETÄTIGTE AUSGABEN UND 
AUSGABENSCHÄTZUNGEN FÜR 2019 UND 2020

81% 54% 34% 17%

% der
Mittelausstattung 

des OP
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Die derzeitigen Ausgabenschätzungen werden es ermöglichen, das n+3-Ziel für 2019 (36 
Millionen Euro) und 2020 (50 Millionen Euro) zu übertreffen und eine automatische 
Aufhebung der Mittelbindung zu vermeiden. 

Die derzeitigen Ausgabenschätzungen werden es ermöglichen, das n+3-Ziel für 2019 (36 
Millionen Euro) und 2020 (50 Millionen Euro) zu übertreffen und eine automatische 
Aufhebung der Mittelbindung zu vermeiden. 

22,78 M€

54,65 M€

87,33 M€

21,57 M€ 

35,85 M€ 

50,33 M€ 

0

20
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80

100
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Ausgabenschätzungen

N+3 Ziel

Im Jahr 2018 wurde das n+3-Ziel erreicht, das einen Betrag von 22 Millionen Euro vorsieht.

GETÄTIGTE AUSGABEN UND 
AUSGABENSCHÄTZUNGEN FÜR 2019 UND 2020
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THEMATISCHEN SCHWERPUNKTE
GLEICHSTELLUNG, CHANCENGLEICHHEIT UND NICHTDISKRIMINIERUNG

MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN

ANPASSUNG DER FÄHIGKEITEN VON ERWACHSENEN
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Prozentsatz der Empfänger von Projekten,
die im Rahmen des Programms finanziert werden 

Weibliche Beteiligung nach AchseTeilnahme am OP nach Geschlecht 

GLEICHSTELLUNG, CHANCENGLEICHHEIT 
UND NICHTDISKRIMINIERUNG

59% Männer

41% Frauen

75,0%ACHSE 4

54,0%

41,1%

24,4%

ACHSE 1

ACHSE 3

ACHSE 2

ACHSE 1 – Eine hohe Beteiligung von Frauen wird sowohl im Rahmen der Bildungsmaßnahmen die spezifisch auf
diese Zielgruppe ausgerichtet sind, verzeichnet, als auch im Rahmen der Bildungsmaßnahmen für ältere
Arbeitnehmer.
ACHSE 4 - Die Zahl betrifft die Beteiligung von Landespersonal und Interessensgruppen an den Qualifizierungs- und
Empowerment-Interventionen.
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Maßnahmen mit einer stärkeren Beteiligung von Frauen:

Bildungsmaßnahmen 
für die weibliche Bevölkerung 

Erhöhung der Beteiligung von Frauen 
am Berufsleben 
Förderung einer Kultur der
Gleichberechtigung 

73 Frauen im Jahr 2018

(100% der Empfänger )

6 genehmigte Projekte

in Höhe von € 775.910,80

Bildungsmaßnahmen 
für ältere Arbeitnehmer 

Aufrechterhaltung und Aktualisierung 
der Fähigkeiten der Arbeitnehmer, 
um das Risiko einer Ausschlusses vom 
Arbeitsmarkt zu verringern

39 Frauen im Jahr 2018

(63% der Empfänger)

9 genehmigte Projekte

in Höhe von € 1.062.926,20

Beide Maßnahmen wurden im Aufruf „An Langzeitarbeitslose, die weibliche Bevölkerung und
ältere Arbeitnehmer gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für Zugang zum Arbeitsmarkt,
berufliche Eingliederung und Wiedereingliederung - Jährlichkeit 2018/2019" erneut vorgesehen.

GLEICHSTELLUNG, CHANCENGLEICHHEIT 
UND NICHTDISKRIMINIERUNG
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MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN

Prozentsatz der Empfänger von Projekten,
die im Rahmen des Programms finanziert werden 

Beteiligung nach AchseTeilnahme am OP nach Nationalität

5.671 EU-Bürger (92%)

472 Nicht-EU-Bürger (8%)

98,3%ACHSE 2

18,0%

-

-

ACHSE 1

ACHSE 3

ACHSE 4
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MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN
“An Einwanderer gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für den Zugang zum 

Arbeitsmarkt, die berufliche Eingliederung und Wiedereingliederung 
- Jahr 2017/2018”

5 eingereichte Projekte

in Höhe von € 626.780,00
Für Migranten:

• im erwerbsfähigen 
Alter 

• Arbeitslose

Wichtigsten Kompetenzen

IKT Lebensmittel GaststättengewerbeBürojob

69
Teilnehmer
im Jahr 2018
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Im Rahmen der Initiative ist das Projekt
„Office Worker" relevant, an dem 12
Migrantinnen und arbeitslose Frauen
beteiligt sind. Diese Initiative wurde auf
der Website der Europäischen
Kommission veröffentlicht, die zu den
wichtigsten vom ESF 2014-2020
finanzierten Projekten gehört.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=4
6&langId=en&projectId=3005

MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN
“An Einwanderer gerichtete Weiterbildungsmaßnahmen für den Zugang zum 

Arbeitsmarkt, die berufliche Eingliederung und Wiedereingliederung 
- Jahr 2017/2018”
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Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen und zur Begleitung am 
Arbeitsplatz von benachteiligten Personen 

– Jahr 2017/2018

Art der Intervention 
Bildung und Beratung, um die Integration zu fördern und eine 

persönliche Unterstützung bei der Integration und
Begleitung am Arbeitsplatz zu bieten

52 eingereichte Projekte

in Höhe von € 6.900.683,20Für benachteilgte Personen, z.B.:
• Migranten (einschließlich Asylbewerber) 
• Personen mit internationalem Schutzstatus
• ausländische Kinder unter 18 Jahren 

410
Teilnehmer

im Jahr 2018

MAßNAHMEN FÜR MIGRANTEN
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Maßnahmen zur Erhöhung des Bildungsniveaus des Humankapitals von Unternehmen in
der Region durch Ausbildungsmaßnahmen zur Stärkung der Fähigkeiten und/oder
Umschulungen zur Förderung des Erwerbs neuer Fähigkeiten, im Hinblick auf die
Internationalisierung und technologische und organisatorische Innovation

ANPASSUNG DER FÄHIGKEITEN VON ERWACHSENEN

2016/2017

2017/2018

Anz. Empfänger

1.244
557 Frauen

759
291 Frauen

2018/2019

Jahr

WEITERBILDUNG

41

42

17

Nr. genehmigte Projekte

€ 1.782.653,61

€ 2.822.936,46

€ 961.465,30

Wert

k.A.
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LANGZEITARBEITSLOSE

WEIBLICHE BEVÖLKERUNG 

JUGENDLICHE BEVÖLKERUNG 

MIGRANTEN

ÄLTERE ARBEITNEHMER

Das OP ESF hat Ausbildungsmaßnahmen zur Förderung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt für bestimmte Zielgruppen finanziert

Target

18
4 Frauen

73 Frauen

121
52 Frauen

69
18 Frauen

63
39 Frauen

Anz. Empfänger

2

6

10

5

9

Nr. genehmigte Projekt

e
Wert

€ 1.233.543,61

€ 775.910,80

€ 165.804,63

€ 626.780,00

€ 1.062.926,20

LEHRER
125

90 Frauen
9 € 265.985,16 

ANPASSUNG DER FÄHIGKEITEN VON ERWACHSENEN
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VERWALTUNG DES OP
ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH

VERRINGERUNG DES VERWALTUNGSAUFWANDS FÜR DIE BEGÜNSTIGTEN

EINFÜHRUNG VON STANDARDKOSTEN
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Aufzeichnung der Zugriffe 
durch das Public Digital 

Identity System und/oder 
Identity Management (IDM) 

Akkreditierung

Verfahren zur Erstellung von 
Aufrufen und Verfahren zur 
Einreichung von Projekten 

Bewertung und 
Genehmigung von 

Projekten 

Erfassung der 
Teilnehmerdaten und 

administrative 
Kontrollverfahren

Einleitung und Verwaltung 
von Projekten und Auszahlung 

von Vorschüssen 

Berichterstattung über 
Ausgaben und Einreichung 

von Erstattungsanträgen 

SNM-
Überwachung und 

-Übertragung 

Der elektronische Datenaustausch zwischen
den Begünstigten und allen Programmbehörden; 

insbesondere kann die Bescheinigungs- und
Auditbehörde auf das System zugreifen, 

um ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Die Überprüfung des Fortschritts der 
Maßnahmen mit besonderer Berücksichtigung des 

Kontrollprozesses, der Ergebnisse der durchgeführten
Kontrollen, Erfassung eventueller unzulässiger Aus-

gaben und folgend eingeleiteten Maßnahmen 

Die Schnittstelle zu externen Plattformen,
insbesondere zu den Überwachungssystemen

IGRUE, CUP und SAP, wird mit dem SFC-System
analysiert. 

Das Informationssystem unterstützt auch: 

ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH
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Die Begünstigten sind dafür verantwortlich, dass alle Informationen, die für die Überwachung des Programms
während der Durchführung nützlich sind, über das Informationssystem korrekt zugeordnet werden.

Das Informationssystem verarbeitet die Informationen aus den einzelnen erfassten Maßnahmen durch die
Ausarbeitung von Berichten, die die Verwendung Daten ermöglichen.

Diese Informationen unterliegen einer Überprüfung der Datenqualität (Korrektheit der Teilnhemerdaten,
effektiver Teilnahmeberechtigung, Teilnahmeerfassung etc. …).
Im Falle von Fehlinformationen nimmt die VB die notwendigen Korrekturen am System vor.

Die VB führt eine abschließende Qualitätsprüfung der Daten durch, um deren Kohärenz vor der
Veröffentlichung sicherzustellen.

Das Überwachungssystem wird durch das Informationssystem gewährleistet, das die Erfassung der Daten und deren
Aggregation gewährleistet. Durch das Informationssystem verfügt die Verwaltungsbehörde über ein System zur
elektronischen Erfassung, Aufzeichnung und Speicherung aller Daten, die sich auf jeden Vorgang beziehen. Dieses System
ermöglicht die Verwaltung aller notwendigen finanziellen, verfahrenstechnischen und physischen Informationen und garantiert
die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen.

ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH
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Die VB hat ein Überwachungshandbuch, das folgendes definiert: 

Prüfungen der DatenqualitätPrüfungen der Datenqualität

die Organisation des Überwachungssystems die Organisation des Überwachungssystems 

wie Indikatoren erhoben und berechnet werden wie Indikatoren erhoben und berechnet werden 

Das Handbuch erklärt, wie man alle physischen und finanziellen Daten der Maßnahmen in elektronischer
Form sammelt, aufzeichnet und speichert. Dieses System ermöglicht die Verwaltung der finanziellen,
verfahrenstechnischen und physischen Informationen über die finanzierten Maßnahmen und garantiert
die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen.

Die Verarbeitung der Daten wird unter Gewährung des Datenschutzes gemäß Verordnung (EU) 2016/679
gewährleistet. Die Aufzeichnung und Speicherung des Datenschutzes gemäß dieser Daten erfolgt
zuverlässig und sicher durch geeignete computergestützte Sicherheitssysteme und Methoden der
historischen Datenspeicherung.

ELEKTRONISCHER DATENAUSTAUSCH



22

VERRINGERUNG DES VERWALTUNGSAUFWANDS
FÜR DIE BEGÜNSTIGTEN

Das unabhängige Gutachter hat festgestellt, dass bei der Durchführung des Programms und in
den Beziehungen zu den Begünstigten eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen war, aber
eine weitere Vereinfachung erforderlich sei.

Daher entwickelt die Autonome Provinz Bozen ein Standard-Kostenberichtsmodell, das das
System der Pauschale für Gemeinkosten und andere Ausgaben als Personalkosten ergänzt.

Darüber hinaus wird die Anpassung des Cohemon-Systems zur Umsetzung von
Vereinfachungsverfahren und zur Unterstützung der Begünstigten geprüft.
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Die VB arbeitet daran, die Standardkosten zu aktivieren: 

EINFÜHRUNG VON STANDARDKOSTEN

Erste informelle Gespräche mit der Kommission über die Methodologie Erste informelle Gespräche mit der Kommission über die Methodologie 

Europäische Standardkostenanalyse 
(Anhang VI der delegierten Verordnung 2019/317) 

Europäische Standardkostenanalyse 
(Anhang VI der delegierten Verordnung 2019/317) 

Die VB prüft mehrere Möglichkeiten, die Standardkosten so schnell wie möglich zu übernehmen. Das Ziel
ist Anfang 2020 die ersten experimentellen Aufrufe mit Standardkosten machen.
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Begleitausschuss 20. Juni 2019 Anhang 9

Änderung des Operationellen Programms (VO (EU) Nr.1303/2013 Art.110)
OP 2014-2020



AGENDA

ERSTER UMPROGRAMMIERUNGSVORSCHLAG 

PRIORITÄT FÜR DIE ZWEITE HÄLFTE DES PLANUNGSZEITRAUMS

ERWÄGUNGEN ZUR HALBZEIT BEZOGEN AUF DIE KOHÄRENZ DES OP



ERWÄGUNGEN ZUR HALBZEIT
BEZOGEN AUF DIE KOHÄRENZ DES OP



ANALYSE DES UNABHÄNGIGEN GUTACHTERS

KONTEXT-
ANALZSE

• Entwicklung des sozioökonomischen Kontextes in Bezug auf die 
Achsen des OP

• EU-Strategie 2020

DIREKTER-
HEBUNG 

• Fragebogen an die Sozialpartner 

• Fragebogen an die Begünstigten (Bildungseinrichtungen) 

VERWALTUNGS-
ANALYSE

• Analyse des Antrags auf Teilnahme am Programm 

• Analyse der Verwaltungseffizienz



• Veränderung und Verbesserung des sozioökonomischen Kontextes im

Vergleich zum Zeitraum der Ausarbeitung des OPs

• Im Jahr 2018 nur „physiologische“ Arbeitslosigkeit (2,9%) und hohe

Beschäftigungsquote (74%)

• Rückgang um mehr als 10% der von Armut bedrohten Menschen

(während sie in Italien zugenommen haben)

• Deutliche Verbesserung der Bildungsindikatoren, aber einige

Unterschiede zu den Nordostregionen bleiben bestehen

• Die Indikatoren für Europa 2020 bestätigen höhere Werte auf dem

Arbeitsmarkt als auf europäischer und nationaler Ebene sowie Integration

und Lücken, die im Bildungsbereich zu schließen sind

ENTWICKLUNG DES SOZIOÖKONOMISCHEN KONTEXTES 



STRATEGISCHE VORGABEN 

• Stärkung der Weiterbildung und Reaktion auf den wachsenden Bedarf an
qualifiziertem Personal, nicht nur in den traditionellen, sondern auch in

den innovativsten Bereichen

• Unterstützung der Einbeziehung derjenigen, die die größten

Schwierigkeiten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt haben, sowie

von Migranten, Frauen und Menschen mit Behinderungen und Schwachen

• Investition in soziale Innovationen, neue Methoden der häuslichen

Fürsorge und mit technologischen Innovationen

BETRIEBSVORGABEN

• Vereinfachung der ESF-Verfahren, auch durch Standardkosten, und

Verbesserung der Verwaltungskapazitäten der Begünstigten

ERGEBNISSE DER DIREKTEN UMFRAGE 



• Hoher Anteil an „geeigneter aber nicht zugelassener Kandidaten" in Achse

1 (32% der zugelassenen Kandidaten) und Achse 2 (75%)

• Verschiedene Projekte (im Wert von 1,9 Millionen Euro) hatten doppelt so
viele Anfragen, wie Plätze verfügbar waren

• Die Verwaltung des ESF ist effizient. Der Zeitaufwand für die Erstellung von

Aufrufen, die Auswahl der Begünstigten und die Ausführung von Zahlungen

ist begrenzt

• Die Verwaltungskapazität scheint die Ausgaben nicht begrenzt zu haben,

auch wenn das ESF-Büro in den kommenden Monaten sein Engagement wird

erhöhen müssen. Eine stärkere Einbindung der anderen Landesbüros wäre

wichtig

ERGEBNISSE DER MANAGEMENTSTYLE



• Die Neuprogrammierung des OP erscheint angebracht, um es an die

veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und seine

Umsetzungskapazität zu stärken

• In der Analyse wurden einige Bereiche identifiziert, in denen die
Maßnahmen des OP verstärkt werden sollten (Weiterbildung,

benachteiligte Personen und Migranten, soziale Innovation, Sekundar-

und Hochschulbildung)

• Die Umprogrammierung sollte von Maßnahmen zur Vereinfachung der
Verfahren und zur Stärkung der Verwaltung, auch für die Begünstigten,

begleitet werden

SCHLUSSFOLGERUNGEN



Gelegenheit zur Neuprogrammierung des Finanzplans des OP, um mehr
Mittel für die Landespolitik bereitzustellen, die dem neuen Kontext am

ehesten entspricht

Notwendigkeit den Finanzplan nach Abzug der leistungsgebundenen

Reserve (8 Millionen Euro) zu aktualisieren

Notwendigkeit der Anpassung von Indikatoren und Zielen

SCHLUSSFOLGERUNGEN



PRIORITÄT FÜR DIE ZWEITE HÄLFTE 
DER PLANUNGSZEITRAUMS



Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Gebieten8.iv

Zugang zur Beschäftigung8.i

Aktive Eingliederung9.i

Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs10.i

Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der beruflichen Bildung10.iv

80%

THEMATISCHE KONZENTRATION

Der Soziale Inklusion (TZ8) wird ein Betrag zugewiesen, der dem in den Vorschriften vorgesehenen Betrag

entspricht (20%).

Bestätigung der 5 Investitionsprioritäten, auf die sich mindestens 80% der Ressourcen konzentrieren (Art. 4

der Verordnung (EU) 1304/2013 über die thematische Konzentration).



Vorrangigen Ziele 

ARBEIT

ARBEITNEHMER

JUGENDLICHE

FRAUEN

BENACHTEILIGTE 
GRUPPEN

• Weiterbildung

• Arbeit

• Schulabbruch

• Allgemeine und berufliche

Bildung

• Arbeit

• Vereinbarkeit

• Arbeit

• Soziale Inklusion
• Anteil der AVZ

40 M€

11 M€

33 M€16 M€

22 M€



Vorschläge für neue Ziele 

Reduzierung der Armut, der soziale Ausgrenzung
und der Förderung sozialer Innovationen

Betreuungsleistungen und Infrastrukturen für Kinder und 
für Personen mit Autonomieeinschränkungen und 

Stärkung des Infrastrukturnetzes 

Unterstützung von Menschen in vorübergehenden
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, auch durch den
Einsatz von Finanzierungsinstrumenten

Alphabetisierung und digitale Integration für
benachteiligte Menschen

Innovative Kernunterstützung für soziale Dienste
mehrproblematische Familienmitglieder und
benachteiligten oder diskriminierten Personen

Erprobung von Projekten zur sozialen Innovation

Umsetzung des Dienstleistungsschecks für sozial
-pädagogische Angebote im frühen Kindesalter
und für Angebote für Menschen mit
Autonomieeinschränkungen

Unterstützung von Versorgungsformen und
flexibler Nutzung von Dienstleistungen für
Kleinkinder

Ausbildung von Familienbetreuern und
Erstellung von Akkreditierungsregistern von
Leistungserbringern für ältere und/oder
abhängige Personen

Neuer Investitionsschwerpunkt (9iv)Bestehender Investitionsschwerpunkt (9i)



ERSTER
UMPROGRAMMIERUNGSVORSCHLAG 



Überblick des OP

Mittelausstattung nach 
Abzug der Reserve

Hypothese  der 
Umprogrammierung

Neue
Mittelausstattung 

Achse 1 € 35.906.250,00 + € 7.250.554,00 € 43.156.804,00 

Achse 2 € 25.616.474,00 + € 100.000,00 € 25.716.474,00 

Achse 3 € 57.593.884,00 - € 4.200.000,00 € 53.393.884,00 

Achse 4 € 3.842.472,00 - € 2.820.554,00 € 1.021.918,00 

Achse 5 € 5.464.846,00 - € 330.000,00 € 5.134.846,00 

INSGESAMT € 128.423.926,00 € 128.423.926,00 

34%

20%

41%

1%

4%

Konzentration der Ressourcen auf Bildungs-, Ausbildungs-,
Beschäftigungs- und Eingliederungsdienste.



Investitionspriorität
Mittelausstattung nach 

Abzug der Reserve
Hypothese  der 

Umprogrammierung
Neue

Mittelausstattung 

8i
Zugang zu Beschäftigung (ijunge 

Menschen, Immigranten, 

Langzeitarbeitlose)

€ 14.103.125,00 + € 1.050.554,00 € 15.153.679,00 

8iv
Gleichstellung von Frauen 

und Männern 
€ 11.401.041,67 - € 1.000.000,00 € 10.401.041,67 

8vi Aktives Altern € 5.801.041,67 - € 3.800.000,00 € 2.001.041,67 

8vii
Modernisierung der 

Arbeitsmarkteinrichtungen
€ 4.601.041,67 + € 11.000.000,00 € 15.601.041,67 

INSGESAMT € 35.906.250,00 € 7.250.554,00 € 43.156.804,00 

Achse 1

Die Mittel für die Beschäftigungspolitik wurden im Einklang mit dem Nationalen Plan zur Stärkung der 

Arbeitsämter überprüft. Es wird erwartet, dass das Angebot an aktiven politischen Dienstleistungen,

die von den Arbeitsvermittlungsstellen für Arbeitslose angeboten werden, gestärkt wird und dass die

Ressourcen für aktive politische Dienstleistungen für die Ziele neu verteilt werden. 

5%

24%

35%

36%



4%

96%

Investitionspriorität
Mittelausstattung nach 

Abzug der Reserve
Hypothese  des 

Umprogrammierungs
Neue

Mittelausstattung 

9i Aktive Inklusion € 25.616.474,00 - € 900.000,00 € 24.716.474,00 

9iv
Verbesserung des Zugangs zu 
nachhaltigen Dienstleistungen 

- + € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

INSGESAMT € 25.616.474,00 + € 100.000,00 € 25.716.474,00 

Achse 2

Die Mittel für die Politik der sozialen Eingliederung und der Armutsbekämpfung werden bestätigt, 
indem die Investitionsprioritäten diversifiziert werden, um den Zugang zu Dienstleistungen zu

verbessern und benachteiligte Menschen bei der Arbeit zu begleiten. 



34%

66%

Investitionspriorität
Mittelausstattung nach 

Abzug der Reserve
Hypothese  des 

Umprogrammierungs
Neue

Mittelausstattung 

10i
Verringerung und 

Verhütung des Schulabbruchs
€ 10.023.081,60 + € 8.000.000,00 € 18.023.081,60 

10iv
Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung
€ 47.570.802,40 - € 12.200.000,00 € 35.370.802,40 

INSGESAMT € 57.593.884,00 - € 4.200.000,00 € 53.393.884,00 

Achse 3

Die Ressourcen für die Bildungs- und Ausbildungspolitik wurden überprüft. 
Das Budget für die Bekämpfung des Schulabbruchs wird aufgestockt und die für die Fort- und

Weiterbildung bereitgestellten Mittel werden gemäß der Entwicklung von Politiken dieses 

Bereichs neu verteilt. 



Achse 4

Investitionspriorität
Mittelausstattung nach 

Abzug der Reserve
Hypothese  der 

Umprogrammierung
Neue

Mittelausstattung 

11i Institutionellen Kapazitäten € 3.842.472,00 - € 2.820.554,00 € 1.021.918,00 

INSGESAMT € 3.842.472,00 - € 2.820.554,00 € 1.021.918,00 

Die für institutionelle Kapazitätsinterventionen bereitgestellten Mittel werden zugunsten von

menschenorientierten Maßnahmen gekürzt. Die Maßnahmen zur Stärkung der institutionellen

Kapazitäten konzentrieren sich auf die Verbesserung der Verwaltungsmaßnahmen. 

Maßnahmen zur Förderung von Transparenz, Interoperabilität und Zugang zu öffentlichen 

Daten werden aus anderen Quellen finanziert. 



Nächsten Schritte 

1. Die VB, die das Feedback der Partnerschaft erhalten hat, bereitet den
offiziellen Vorschlag für die Neuprogrammierung vor.

VERFAHREN ZUR 
ÄNDERUNG

DES OP

2. Das Begleitausschuss unterstüzt den Umprogrammierungsvorschlag.

3. Die VB stellt der Kommission einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf
Änderung des OP.

4. Die Kommission bewertet den Vorschlag und gibt innerhalb eines Monats
nach Vorlage des umprogrammierten OP Bemerkungen ab.

5. Die Kommission genehmigt durch Beschluss das umprogrammierte OP, das ab dem
Datum der Einreichung des Antrags in Kraft tritt. Das Ziel ist die Umprogrammierung des
OP vor Ende des Jahres.
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Änderung der Kommunikationsstrategie und Bericht zur Umsetzung
OP 2014-2020



AGENDA

GEPLANTE KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 2019 - 2020

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 2018

ÄNDERUNG DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 



ÄNDERUNG DER
KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 



WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN

Nach den Fortschritten in der ersten Phase der ESF-Programmplanung 2014-2020 und unter Berücksichtigung

der Entwicklung des territorialen Kontextes der Provinz wurde die Kommunikationsstrategie aktualisiert,

indem neue Mittel und Maßnahmen zur Stärkung der Ziele der Strategie und zur stärkeren Einbeziehung der

Empfänger aufgenommen wurden:

ZIELGRUPPEN MAßNAHMEN

BREITE ÖFFENTLICHKEIT Werbematerial

Begünstigte und

potentielle Begünstigte

Sensibilisierungskampagnen
Pressekonferenzen und Pressemitteilungen
Newsletter und Social Media
Nutzung öffentlicher Werbeflächen
Infoday zur Vorstellung der Finanzierungsmöglichkeiten

Teilnehmende Pressekonferenzen und Pressemitteilungen

Multiplikatoren

Social Media
Einbindung der Sozialpartner
Plakataktionen
Online-Kampagnen
Informationen über Radio und TV
Video



Das Budget für die Kommunikationsstrategie bleibt unverändert und beläuft sich auf €273.242,30, wie im ESF
OP 2014-202020 festgelegt.

Die bisherigen Ausgaben belaufen sich auf €49.903,85.

Für die nächsten Jahre 2019-2020 sind Ausgaben in Höhe von €223.338,45 zur Abdeckung der

Imagekampagne und zur Unterstützung der geplanten neuen Kommunikationsmaßnahmen geplant.

WICHTIGSTE ÄNDERUNGEN



KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 
IM JAHR 2018



KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 2018

Im Laufe des Jahres 2018 betrafen die wichtigsten Kommunikationsmaßnahmen:

Gestaltung und Veröffentlichung einer neuen,
benutzerfreundlichen und besser zugänglichen Internetseite

Öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Europawoche vom 9. – 12. Mai in Zusammenarbeit mit

Europe Direct der Abteilung Europa

Sitzung des Begleitausschusses - 18.05.2018

Jährliche Informationsveranstaltung - 13.06.2018



Veröffentlichung von Artikeln in Zeitungen und Nutzung von

Social Network

Teilnahme an der Veranstaltung “Futurum 2018”
– Bildungsmesse Südtirol

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 2018



Zur Vorstellung der Aufrufe wurden folgende öffentliche Veranstaltungen organisiert:

15.01.2018
Vorstellung des Aufrufs “Stärkung der Kompetenzen und Begleitung am Arbeitsplatz von
benachteiligten Personen – Jahr 2017/2018”

22.01.2018
Vorstellung des Aufrufs “Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche
Weiterbildung – Jahr 2017/2018”

21.06.2018
Vorstellung des Aufrufs “Verringerung des Schulabbruchs und zur Verbesserung der
Schlüsselkompetenzen – Jahr 2018/2019”

15.10.2018
Vorstellung des Aufrufs “Individuellen Beiträgen für Unternehmen, um die Einstellung Von jungen
Hochschulabsolventen zu fördern” und “Individuellen Beiträgen für Unternehmen, um die
Einstellung von benachteiligten Personen zu fördern”

13.12.2018
Vorstellung des Aufrufs “Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche
Weiterbildung - Jahr 2018/2019”

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 2018



GEPLANTE
KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN
IM ZEITRAUM 2019 - 2020



GEPLANTE KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN 
2019 – 2020

Die nächsten geplanten Maßnahmen werden sich auf Folgendes konzentrieren:

Sitzung des Begleitausschusses

Öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Europawoche vom 9. – 12. Mai in Zusammenarbeit mit
Europe Direct der Abteilung Europa

Aktualisierung der Homepage

Veröffentlichung von Artikeln in Zeitungen und Nutzung von Social Network

Imagekampagne - Call to action & call to awareness und Öffentliche Veranstaltungen für neue Aufrufe

Produktion von Werbematerial für die Programmperiode 2021-2027

Informationsveranstaltungen in Schulen zur Vorstellung des Europäischen Sozialfonds

Informationsveranstaltungen im Hinblick auf die neue Programmperiode 2021-2027
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Änderung des OP (Reg. RDC Art.110.1 (e))
OP 2014-2020



INFORMATIONEN ÜBER DIE AKTIVITÄTEN 
DES UNABHÄNGIGEN BEWERTERS



• Bewertungsaufbau
• 2 Wirkungsbewertungen des gesamten OP (2020 und 2022)
• 1 Bewertungsbericht über die Umsetzungsprozesse im Jahr 2019
• 4 Berichte nach Themen (2020, 2021, 2022 und 2023)
• 1 Bericht über den Beitrag des OP zur Verfolgung von übergreifenden

Grundsätzen im Jahr 2020
• 1 Abschlussbericht im Jahr 2023 mit einem umfassenden Überblick der

Ergebnisse, die während des gesamten Zeitraums erzielt wurden
• Unterstützung bei der Überarbeitung / Integration des Bewertungsplans
• Sonstige unterstützende Aktivitäten im Bereich der Bewertung (z. B. 

Beiträge zur jährlichen Berichterstattung, Identifizierung von Fragen zur
Bewertung, Überarbeitung von Indikatoren)

WESENTLICHE ERWARTETE ERTRÄGE



DER METHODISCHE ANSATZ
1. Analyse der Programmlogik oder einzelner

Operationen

2. Methodische Definition des
Bewertungsaufbaus auf Grundlage der
Bewertungsanfrage, der Art der vom
Programm umgesetzten Aktivitäten und der
verwendbaren Methoden

3. Ggf. Verwendung von kontrafaktischen
Techniken, um bestimmte Auswirkungen zu
messen

4. Bewertung im Dienste der Bedürfnisse des
OP (z. B. Umplanung nach 2020)



UMGESETZTE UND UMZUSETZENDE AKTIVITÄTEN

UMGESETZTE

• Bewertungsaufbau

• Hinweis zur Notwendigkeit, die OP neu zu programmieren

UMZUSETZENDE

• Bewertung von (zur Unterstützung der operativen Anpassung, die zu 
einer Neuprogrammierung führt)

• Unterstützung bei der Überprüfung der Indikatoren (zur Unterstützung 
der Neuprogrammierung)

• Folgenbewertung (erste Überprüfung der Ergebnisse und Auswirkungen 
des ESF-OP auch im Hinblick auf den nächsten Programmplanungszeitraum 
2021-2027)
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Koordinierung

OP 2014-2020



Auswirkungen des Plans für aktive
Arbeitsmarktpolitik auf das OP 

Im Jahr 2018 trug das OP nicht nur zur Unterstützung von Ausbildungsdiensten für die Arbeitsvermittlung bei, sondern auch zur
Umsetzung des Plans zur Stärkung der aktiven Politik durch die Stärkung der Arbeitsvermittlungszentren. 

3.400.000,00 € 3.500.000,00 €

€ 12.100.000,00 

€ 15.565.420,26 

Weibliche Bevölkerung Ältere Arbeitnehmer Jugendlichen,
Arbeitslosen, Migranten

Konsolidierung der
Zentren

8iv 8vi 8i 8.iv



Synergien mit den nationalen 
operationellen Programmen 

Mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 404 vom 8. 05. 2018 hat die Autonome Provinz Bozen den Entwurf

eines Abkommens mit dem MIUR zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OP ESF-FESR 2014-2020 „Für
die Schule - Kompetenzen und Lernumgebungen" (OP Schule) genehmigt. Mit dem MIUR laufen derzeit
Interviews zur Einrichtung eines Lenkungsausschusses, der die zu Ressourcen und Aktivitäten festlegen soll.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des nationalen OP Inklusion, die Finanzierung von 2,7 Millionen Euro für

soziale Maßnahmen zur Einkommensunterstützung (REI) oder zur aktiven Inklusion bis 2020 verlängert, auch
für lokale Maßnahmen in der Provinz Bozen. Die Intervention, deren Hauptzweck die Finanzierung von

Sozialdienstleistern zur Begleitung der Begünstigten des REI ist, wurde auch nach dem Übergang zum
Staatsbürgerschaftseinkommen bestätigt.
Die Entscheidung, die Mittel für Sozialdienstleister zu verwenden, ergibt sich, im Einvernehmen mit dem
Ministerium, aus der geringen Zahl der Empfänger dieser Maßnahmen in Südtirol. Die Mittel wurden den
verschiedenen Stellen, die die Sozialdienste verwalten (Bezirksgemeinschaft und Stadt Bozen), zugewiesen.



Allegato 13

SUCCESSO FORMATIVO 
2018/2019

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 



Successo Formativo: azione strategica

• Esperienza AIT e EDAS

• Prevenzione e/o recupero finalizzato al Successo Formativo

• Azione congiunta di rafforzamento dello motivazione e valorizzazione 
delle competenze: docenti, educatori, psicologi, «orientatori» e famiglie

• Percorsi personalizzati ed individualizzati (orario e competenze da 
raggiungere definiti nel patto formativo) 

• Interventi flessibili: programmazione, coordinamento e monitoraggio



Esperienze positive: altro modo di 
imparare

• Anni in tasca

• osservazioni e 
riflessioni pedagogiche 

• valutazioni e indirizzi 
per un’azione di 
sistema. 

• EDAS

• interventi di educatori, 
d’accordo con scuole e 
gruppi docenti

• le potenzialità di comunità 
educanti 



Successo Formativo

Come prevenire e contrastare il fenomeno per 
raggiungere entro il 2020 il traguardo che l’Europa 
ha fissato per tutti Paesi dell’unione?



Principali azioni strategiche:

Azioni di prevenzione

• una governance unitaria affidata ad una cabina di regia, per 
coordinare azioni e interventi, 

• azioni di intervento dirette a contrastare e ridurre il fenomeno 
attraverso strategie educative mirate; 

• azioni di compensazione e recupero rivolte a riavvicinare a percorsi 
formativi gli studenti che si trovano in una situazione di effettivo 
abbandono, con l’obiettivo di rimotivarli all’apprendimento; 



Principali azioni strategiche:

Azioni di monitoraggio;

• promozione di attività che vadano oltre l’orario scolastico, 

• il sostegno all’innovazione digitale e ai laboratori, 

• la formazione dei docenti e degli educatori, 

• un orario scolastico flessibile.



I convincimenti nati dall’esperienza e la 
proposta di un intervento innovativo

• è riparativa/compensativa: ha luogo a scuola e entro il contesto classe 

• è riparativa/compensativa ha luogo anche in altri contesti: gruppo e 
laboratorio a scuola e fuori scuola,

• punta su una ricostruzione e nuova mobilitazione delle risorse di ogni 
ragazzo/e rimotivandolo all’apprendimento e accompagnandolo alla 
crescita insieme agli altri,

• prevede un patto educativo capace di coinvolgere tutti i contesti attivati 
e tutte le figure adulte coinvolte che lavorano insieme comprese le 
famiglie,

• è disposta a evitare fallimenti a fronte di effettivi miglioramenti nella 
motivazione, nella socializzazione e nella propensione a riprendere 
percorsi di apprendimento proposti.



Destinatari:
Secondaria di I e II grado

• il curriculum scolastico 
caratterizzato da ripetenze, ritardi 
o assenteismo non motivato;

• le fuoriuscite non motivate (e non 
formalizzate) dal sistema 
scolastico;

• le interruzioni non motivate di un 
corso di studi;

• il dropping-out, e cioè 
l’interruzione di un percorso 
scolastico o formativo in corso di 
svolgimento da parte di un 
giovane in obbligo scolastico 
(che, per esempio, fuoriesce in 
modo non motivato dal sistema 
scolastico prima della 
conclusione del corso di studi 
senza proseguirlo formalmente 
e fattualmente in un’altra 
istituzione scolastica);



• lo svantaggio determinato da 
particolari condizioni personali, 
sociali, socio-economiche, 
familiari o ambientali e di 
apprendimento che possono 
compromettere in modo 
significativo il successo scolastico 
(con o senza certificazione); 

• la difficoltà o ritardo negli 
apprendimenti scolastici;

• il rapporto compromesso 
con l’istituzione scolastica, 
anche dovuto a situazioni di 
momentanea difficoltà 
personale o familiare non 
certificate e/o segnalate dai 
competenti servizi.

Destinatari:
Secondaria di I e II grado



Ogni istituto coinvolto nel progetto individua gli studenti 
che frequenteranno un percorso personalizzato in orario 
scolastico nell’istituto presso il quale sono iscritti.

Il percorso degli studenti viene supportato dalla presenza 
di educatori, esperti di empowerment e psicologi.



Figure coinvolte nel progetto

• Dirigenti scolastici

• Consigli di classe

• Coordinatore 

• Educatore sociale della scuola (profilo DGP 10.10.2017, n. 1080)

• Esperto nell’empowerment/orientatore

• Psicologo

• Tutor 

• Tutor scolastico o referente del progetto interno alla scuola

• Famiglie e studenti



L’ Educatore sociale
(docente)

• coordina le attività socio -
pedagogiche della scuola e 
collabora con gli altri 
responsabili in ambito scolastico 
ed extrascolastico e con gruppi 
di lavoro attivi in tale ambito;

• interviene e offre il proprio 
accompagnamento in situazioni 
di crisi e di conflitto;

• offre consulenza e supporto in 
casi individuali;

• coordina, in determinate 
situazioni, lo sviluppo di percorsi 
di apprendimento alternativi e 
limitati nel tempo, finalizzati 
all’adempimento dell’obbligo 
scolastico e formativo;

• sviluppa progetti atti a rafforzare 
le competenze sociali e personali 
delle alunne e degli alunni e li 
realizza in collaborazione con il 
personale docente ed 
eventualmente anche con altre 
istituzioni;



• contribuisce, mediante mirate 
misure di prevenzione e di 
intervento, a prevenire e a 
ridurre l’assenteismo e 
l’abbandono scolastico.

• sostiene la socializzazione, la 
motivazione e i percorsi 

• di apprendimento in classe 
d’accordo con i docenti in una 
chiara e condivisa distinzione di 
ruoli e funzioni, 

• propone attività innovative 
fuori scuola grazie a un’offerta 
ben programmata e in accordo 
con la l’azione didattica 
programmata dai docenti, 

• dedica un tempo di 
mentoring/tutoring al singolo 
ragazzo e/o a piccoli gruppi ove 
necessario; 

L’ Educatore sociale:



• promuove i processi di apprendimento attraverso interventi di 
riduzione del disagio; 

• promuove i processi di socializzazione; 

• promuove il clima positivo ed il benessere;

• lavora in raccordo con i servizi, gli sportelli e le attività già attive a 
scuola e in Intendenza scolastica.

Lo psicologo
(supporto personale e formativo)



• è una professionista in ambito comportamentale, che affianca, in 
particolare, gli studenti e fornisce consulenza orientativa 
finalizzata ad aiutare i partecipanti nell’analisi delle motivazioni e 
aspettative, nella ricostruzione della storia personale e formativa, 
nell’individuare i punti di forza e di miglioramento; supporta nella 
ricostruzione del bagaglio di competenze formali, non formali e 
informali (mappatura e bilancio di competenze);

• indirizza studenti e famiglie all’Ufficio Orientamento scolastico e 
professionale.

L’Esperto nell’empowerment/orientatore 
(orientamento)



Referente del progetto interno alla scuola:

• ha una conoscenza approfondita della storia dell’allievo e aggiorna la 
documentazione;

• cura il portfolio dello studente; 

• mantiene i contatti con la famiglia;

• è il referente per la determinazione delle voci relative alla 
partecipazione e all’impegno in occasione degli scrutini;

• è il referente anche delle azioni che possono prevedere contatti e 
rapporti con agenzie, enti e laboratori esterni.



Condivisioni necessarie

• Valutazione degli studenti

• Formazione del personale



Valutazione degli alunni individuati:

• valutazione collegiale, anche su discipline non direttamente 
oggetto di attività didattica nella scuola;

• valutazione degli obiettivi concordati raggiunti nel percorso 
personalizzato “patto formativo”;

• condivisione di valutazioni o elementi valutativi provenienti da 
soggetti esterni con cui è stata condivisa l’azione didattica 
(educatori, esperti di laboratorio), in ordine agli obiettivi di 
competenza;



Formazione e disseminazione

• momenti di formazione iniziale e di riflessione-formazione in itinere per 
gli operatori educatori che oggi sono all’inizio della propria mission;

• momenti di riflessione-formazione tra i docenti dei consigli di classe 
coinvolti;

• momenti di riflessione-formazione inter-professionale tra i docenti e gli 
operatori educatori;

• momenti di riflessione tra dirigenti scolastici delle scuole coinvolte;

• momenti “corali” in forma di convegni aperti con momenti in plenaria e 
sessioni o workshop tematici differenziati o paralleli secondo i bisogni 
emersi. 



Azione di sistema di prevenzione e contrasto 
del fallimento formativo precoce

• il riconoscimento che un certo numero di studenti della provincia 
sono in situazione di difficoltà dovuta a povertà educativa e/o 
fragilità anche temporanea e/o a danno motivazionale più o meno 
importante

• l’azione riparativa verso i singoli ragazzi in difficoltà va fatta 
mobilitando risorse aggiuntive, promuovendo l’attivazione e il 
protagonismo ricostruttivo e prestando attenzione alla 
personalizzazione

• il progetto ha il suo fulcro nell’azione sinergica tra docenti dei 
Consigli di Classe delle classi coinvolte, l’insieme-scuola intesa come 
più larga comunità educante 

Finalità ultima del progetto è  favorire e consolidare nel tempo un 
vero e proprio sistema di alleanze educative 



Organizzazione

• pieno inserimento di ciascun studente 
nella classe di appartenenza 

• definizione di proposte e 
programmazione di percorsi 
individualizzati 

• rafforzamento della motivazione
all’apprendimento 

• valorizzazione delle competenze dello 
studente anche attraverso momenti 
specifici di laboratorio o di sostegno 
all’apprendimento

• intervento flessibile per adeguarsi alle 
specifiche esigenze 

Scuola secondaria di 
primo grado



Attività al mattino: Per l’attività 
curricolare svolta al mattino presso 
l’Istituto di appartenenza è prevista la 
presenza oltre ai docenti di materia di 
educatori a tempo parziale. Verranno 
svolti incontri di coordinamento e 
programmazione. 

• E’ prevista inoltre la presenza parziale al 
mattino di personale con il compito di 
rilevare le presenze di educatori, 
orientatori, psicologi e studenti. 

Attività al pomeriggio: Per gli studenti 
destinatari del progetto è prevista 
un’attività laboratoriale, parte integrante 
del curricolo, che si svolgerà presso enti 
individuati..

• E’ prevista la presenza di educatori a 
tempo parziale, che seguiranno i 
laboratori e a cui saranno assegnati gli 
studenti. 

Organizzazione

Scuola secondaria di 
secondo grado



Cabina di regia

• L’Intendenza scolastica ha costituito un gruppo tecnico, 
formato da ispettori, e dirigenti scolastici e personale 
amministrativo, che supporterà e coopererà con le scuole e 
con gli altri soggetti del territorio per la realizzazione del 
progetto



Risultati

• Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di azioni di prevenzione e 
recupero della dispersione scolastica. 

• Mira a recuperare all’istruzione tutti i soggetti in difficoltà, 
scolarizzati, riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzandone 
le risorse intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le 
capacità ai fini di una migliore integrazione socioculturale.



Verifica e monitoraggio

• la puntualità alle lezioni

• i giorni di assenza

• il grado di interesse dei genitori per l’andamento scolastico dei figli

• i voti nelle materie fondamentali e/o di indirizzo

Si terrà conto anche del «Portfolio» e del Patto formativo.







La realizzazione del progetto tramite il 
finanziamento del Fondo Sociale Europeo

• Il FSE rappresenta lo strumento ideale per finanziare interventi 
di questo tipo, volti a raggiungere target europei che, senza un 
cofinanziamento sarebbero complessi da realizzare

• L’Intendenza ha fatto rete, attraverso un bando di 
manifestazione d’interesse, con alcuni soggetti del territorio 
per trovare chi aveva gli strumenti (personale e capacità 
tecnico – organizzativa) per realizzare al meglio il progetto



Com’è andata finora?

La buona notizia è che attraverso il FSE abbiamo seguito oltre 1200 
soggetti a rischio dispersione di cui quasi 200 sono stati seguiti 
individualmente. 

Purtroppo le norme del FSE evidenziano in questo momento alcune 
criticità:

• Tempistiche in avvio: i progetti hanno potuto essere avviati solo a 
partire dal 20 novembre 2018

• rigidità delle procedure di gestione delle presenze e assenze 
(comunicazioni entro 60 minuti) per un target che, per definizione, è 
assente e va «agganciato» quando presente



• Eccessiva esposizione finanziaria dei soggetti gestori (oltre i 600.000 
euro, al netto dei costi indiretti) che limita la possibilità di coinvolgere 
soggetti del territorio

• Malfunzionamenti della Piattaforma Cohemon che hanno 
determinato l’avvio in ritardo (marzo 2019) di uno dei quattro progetti 
e che, nel quotidiano, determinano l’impossibilità di avere dati in 
tempo reale delle ore realizzate 



Cosa deve essere cambiato per 
poter continuare

• Regolamenti e procedure specifici per il target dispersione al 
fine di gestire presenze, assenze, recuperi e calendari

• Regolamenti relativi agli anticipi e agli stati di avanzamento al 
fine, anche, di poter allargare la platea di enti gestori ad altri 
soggetti locali che operano nel contesto scolastico con 
competenza

• Regolamenti relativi all’attestazione delle presenze nei progetti 
in cui sono coinvolte le classi




